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1.  Editorial 
 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachdem der Vorstand über ein Jahr versucht hat auf die Aussendung gedruckter 
Informationen zu verzichten und alternativ unsere homepage, vor allem im 
Mitgliederbereich, ständig aktualisiert und alle relevanten Informationen dort abrufbar 
gehalten hat, müssen wir leider, auch auf Grund vielfältiger Rückfragen, feststellen, 
dass dieser Weg der Information von vielen unserer Mitglieder als unbefriedigend 
und unzureichend empfunden wurde. 
Also kehren wir nolens volens zur Aussendung (per mail/Fax, bzw. per Post) von 
Geschriebenem zurück und hier ist er nun der NL1/10. 
 
Aktuelle Informationen werden wir jedoch weiterhin per e-mail/Fax/Post zur  
Verfügung stellen wobei die nur noch wenigen „untechnisierten Kollegen“ dies dann 
per Post erhalten. 
 
Die NL des Bundesverbandes, sowie alle weiteren relevanten Informationen finden 
Sie auch weiterhin auf unserer homepage, vor allem im Mitglieder-bereich. 
 Zusätzlich hat der Vorstand beschlossen, zukünftig auch die Bundes NL per e-
mail/Fax/Post an alle Mitglieder zu versenden. 
Wir bitten Sie hiermit aus Kostengründen noch einmal eindringlich darum, sich eine 
e-mail Adresse zu organisieren, um so umgehender informiert werden zu können. 
jm 
 
 
2.  Jahresmitgliederversammlung 2010 Hannover 
 
Am 24. April fand im Crowne Plaza/Schweizer Hof, Hannover unsere diesjährige 
Jahresmitgliederversammlung statt. 
Zu der vorausgehenden öffentlichen Fortbildungsveranstaltung hatten wir Herrn RA 
Holger Nitz eingeladen, der über das Thema, „Schweigen ist Gold, die ärztliche 
Schweigepflicht im Spannungsfeld strafrechtlicher Verantwortung und 
Auskunftsbegehren Dritter“referierte un d mit seineem Vortrag eine intensive 
Diskussion unter den ca. 40 Teilnehmern auslöste. 
(Siehe auch Anlage A7) 
 
Nach Abschluss dieses öffentlichen Teils fand die nichtöffentliche 
Jahresmitgliederversammlung statt zu der 18 Mitglieder erschienen waren die 
satzungsgemäß sechs Ermächtigungen mitgebracht hatten, womit die MV 
beschlussfähig war.(226 Mitglieder, 10% bei MV erforderlich = 24 Stimmen, 
anwesend). 
Nach dem Bericht des Vorstandes und dessen Entlastung, fanden die Neuwahlen 
des Vorstandes statt. 
Neue Vorsitzende des bvvp Nds. ist nunmehr die Kinder- und 
Jugendlichentherapeutin Frau Dipl. Päd. Irene Bruns, neu in den Vorstand gewählt 
wurde die Analytikerin Frau Dipl. Psych. Hildegard Meynert als dritte Vorsitzende. 
Der bisherige 1. Vorsitzende Dr. Jörg Merholz scheidet aus persönlichen Gründen 
aus dem Vorstand aus, führt aber weiterhin die Geschäftsstelle und bleibt wie Frau 
Dr. Claudia Gellert-Wollentin kooptiertes Mitglied im Vorstand. 
(Siehe auch Anlage A1) 
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Vor allem der Bericht des Schatzmeisters, mit der Darstellung der finanziellen 
Situation des Landesverbandes, und der von ihm als erforderlich einge-schätzten 
und vorgeschlagenen deutlichen Beitragserhöhung um 100 Euro auf nunmehr einen 
Jahrebeitrag von 350 Euro sorgte für eine eingehende Diskussion. Das Ergebnis der 
abschließende Abstimmung war mit 18 Ja, 5 Nein und 1 Enthaltung deutlich. Der 
ebenfalls eingebrachte Vorschlag, den Beitrag 2010 um 50 Euro, 2011 um weitere 50 
Euro anzuheben fand keine Mehrheit. 
Dem Schatzmeister wurde aufgegeben, die Erfordernis und Notwendigkeit dieser 
Beitragserhöhung noch einmal in einem Brief an alle Mitglieder darzulegen. 
Dies ist zeitnah erfolgt, alle Mitglieder wurden per e-mail/Fax bzw. Post informiert. 
(Siehe auch Punkt 5) 
jm 
 
 
3.  Schreiben der neugewählten 1. Vorsitzenden Dipl . Päd. Irene Bruns 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
am 24.4.2010 wurde ich auf unserer Mitgliederversammlung zur ersten Vorsitzenden 
gewählt. 
 
Ich bin Dipl.-Pädagogin und als KJP seit acht Jahren in eigener Praxis tätig. Vorher 
leitete ich viele Jahre eine internationale Jugendberatungsstelle,  
Ich bin tiefenpsychologische Psychotherapeutin, habe aber auch die Ausbildung zur 
Gesprächspsychotherapeutin 1986 absolviert. Am Psychoanalytischen Institut in Gießen 
habe ich eine Zusatzausbildung als Paar, Sozial und Familientherapeutin abgeschlossen.  
Dem  Vorstand des bvvp gehöre ich seit 2008 an, zuletzt als dritte Vorsitzende. 
 
Bereits vor der Wahl habe ich darauf hingewiesen, dass ich nur für eine 
Übergangslösung von einem Jahr zur Verfügung stehe. 
 
Die Neuwahl wurde notwendig, nachdem unser langjähriger Vorsitzender, Dr. med. 
Jörg Merholz, zurückgetreten ist.  
 
Im Namen des gesamten Vorstandes – und ich denke auch aller Mitglieder – möchte ich 
an dieser Stelle noch einmal wiederholen, was ich bereits auf der MV sagte:“ Lieber 
Jörg, Du warst ein wunderbarer Vorsitzender, engagiert, menschlich und von großem 
berufspolitischem Sachverstand geprägt. Wir alle sind Dir sehr dankbar für Deine 
vorbildliche arbeit und froh, dass Du als kooptiertes Mitglied und Leiter der 
Geschäftsstelle dem Verband und dem Vorstand weiterhin zur erhalten bleibst. In 
meiner neuen Aufgabe als Vorsitzende weiß ich Dich an meiner Seite. 
 
Froh sind wir dass wir mit Frau PP Hildegard Meynert eine neue Kollegin für den 
Vorstand gewinnen konnten. Sie ist analytische Psychotherapeutin und  lebt in 
Osnabrück, so dass auch dadurch eine andere Region vertreten sein wird. 
Außerdem werden wir bereits seit zwei Jahren durch Frau Dr. Geller – Wollentin als 
Qm Fachfrau unterstützt. Hinzu kommt – wie schon erwähnt – Dr. Jörg Merholz in der 
Geschäftstelle. – Sollten weitere Mitglieder an einer Mitarbeit im Vorstand interessiert 
sein, bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.  
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 Das kommende Jahr versprach, in berufspolitischer Hinsicht zunächst einigermaßen 
ruhig zu werden. Nun ziehen doch schon erste (Gewitter? -)Wolken am Horizont auf. 
Um nur einige Themen mit erheblichen Konfliktpotenzial zu nennen: 
 
-  Aufweichung der KJP Quoten 
-  Diskussion um den eigenen Topf der Facharzt 
-  Der Basistarifvertrag der Privatkassen 
-  Überprüfung der Richtlinienverfahren 
 
Gott sei Dank haben wir in allen wichtigen berufspolitischen Gremien Mitglieder des 
bvvp sitzen. 
Mit anderen Worten, es bleibt einiges zu tun, wir brauchen Eure aktive Unterstützung. 
Irene Bruns  
 
 
4.  Schreiben der neugewählten 3. Vorsitzenden Dipl . Psych. Hildegard Meynert 
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Ich bin "die Neue" 
 
Die mühsam erkämpfte Honorarsicherheit war Anfang d es Jahres 
in Gefahr. Ich erinnerte mich an Zeiten, in denen i ch nach 
Ende meiner teuer bezahlten Ausbildung 40 DM Honora r pro 
Therapiesitzung bekam. Vielleicht legte ich mich de shalb im 
beratenden Fachausschuss mehr ins Zeug, als es mir gemäß 
meiner Position des Youngsters dort zugestanden hät te. So 
lernten Dieter Fischbeck, den ich bisher nur aus de m bvvp 
Journal kannte, und ich uns kennen. Er fragte mich wenig 
später, ob ich nicht für den Vorstand kandidieren w olle.  
 
Nun bin ich seit dem Frühjahr dabei. Der Vorstand i st ein 
"bunter Haufen" von Psychotherapeuten verschiedener  
Fachrichtungen. In einem Klima gegenseitiger Anerke nnung 
bringt jeder das ein, was er/sie gut kann: Zuversic ht, IT-
Kenntnisse, Gelassenheit, Wissen um die Psychodynam ik in 
Institutionen und Gruppen, Witz, Reaktionsschnellig keit, 
Organisationstalent... und natürlich das in vielen Jahren 
erworbene Wissen um berufspolitische Zusammenhänge.   
 
Dass es auch auf Bundesebene ein produktives Arbeit sklima 
gibt, erlebte ich auf der Bundesdelegiertenkonferen z in Berlin 
- von Birgit Clever geleitet in sehr wertschätzende r und 
zugleich gut strukturierender Weise. 
 
Es macht Spaß, mitzuarbeiten und alle, die jetzt in  sich den 
leisen Wunsch verspüren, es auch zu tun, sollten ni cht zögern, 
sondern sich bei einem von uns melden: Wir haben be stimmt 
Arbeit für Sie! 

Hi          Hildegard Meynert 
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5.  Schreiben des Schatzmeisters zur Erhöhung des M itgliedsbeitrages 
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6.  Bundesdelegiertenversammlung in Fulda 
 
Am Freitag und Samstag den 5. und 6. März 2010, trafen sich 65 Delegierte der 
verschiedenen Landesverbände des bvvp in Fulda zu einer der beiden jährlichen 
turnusmäßigen Bundesdelegiertenversammlungen. 
In diesem Rahmen berichtete der Bundesvorstand  u.a. über folgende Aktivitäten: 
 
Bedrohung der psychiatrischen Versorgung  
Die Bedrohung der psychiatrischen Versorgung durch das RLV war evident und 
erforderte dringlichen Handlungsbedarf, Deshalb umfangreiche Kontakte zu Kassen 
und Berufsverbänden und BMG wegen der Notsituation der Psychiater und ihre 
Bedrohung durch das unzureichende bzw. falsch konfigurierte RLV Ebenfalls 
Kontakte zu Landesgesundheitsministerien. Ergebnis war letztlich die Herausnahme 
der Gesprächsziffern aus dem RLV. 
 
Priorisierung 
Bei zunehmend steigendem Behandlungsbedarf seelischer Krankheiten vertritt die 
BÄK den Standpunkt das bei begrenzt vorhandenen finanziellen Mitteln an eine 
„Priorisierung“ gedacht werden muß. Die Diskussion des Begriffes Priorisierung ist 
somit natürlich als Konsequenz einer Rationierung von Leistungen im 
Gesundheitswesen anzusehen. 
Der Begriff Priorisieung bei psychischen Erkrankungen ist jedoch fatal, vor allem weil 
letztere inzwischen bei den ambulanten Kosten auf dem 4. Platz bei der Berentung 
jedoch schon auf Platz 2 in der Krankheitsstatistik stehen. 
Dieser Begriff wird repetitiv immer wieder in die Gremien eingebracht um einen 
Gewöhnungseffekt und ein Notwendigkeitsdenken zu erreichen. 
In Wahrheit ist der Faktor Zeit das Geld. Zur Zeit erhalten 90% der Patienten nur 
10% der Zeit (akut psychiatrische Patienten) und 10 % der Patienten 90% der Zeit 
(Psychotherapie Pazienten). 
So sind auch unsere Wartelisten als Form der Priorisierung anzusehen. 
Konseqenz und Erfordernis wäre, auch PT beteiligen sich partiell an der 
Akutbehandlung.Ein Modell wäre 5 Stunden pro Woche im 20 Minuten Takt 
 
Kostenaspekte im Gesundheitswesen 
Von 153 Mrd Euro Kosten im Gesundheitswesen, verursachen alle Behandler, also 
Ärzte und PP/KJP 23 Mrd  i.e. 15 % der Gesamtkosten. Dazu kommt, dass auch die 
Anzahl der Verordnungen aller Ärzte von 749 Mill. im Jahre 2005 auf 582 Mill., also 
um über 200 Mill im Jahre 2007 gesunken sind. Es sind also nicht wir die Behandler 
die ständig mehr Kosten verursachen, sondern die  Pharmafirmen und 
Krankenkäuser bzw. Kranken-hausketten. Letztere verursachen 51 Mrd erstere 30,2 
Mrd. an Kosten. Dies gilt es auch immer wieder deutlich zu machen. 
 
Konflikt Psychiater Psychotherapeuten 
Die vorrangig in der Akutversorgung agierenden Psychiater empfinden es als 
feindselig und schmerzlich sich immer im Nachteil gewgenüber den PT zu fühlen. 
Was sich vor allem in der Diskrepanz zwischen Zeitkontingent und RLV darstellt. 
Zielführend kann jedoch nicht die gegenseitige Diskriminierung sein sondern der 
gemeinsame Kampf um eine angemessene Vergütung beider Gruppen. 
Dabei ist das Vorurteil verwurzelt, die Psychiater behandeln die eigentlichen 
schweren Patienten und die PT behandeln die leichten eigentlich Luxuspatienten. 
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Die Affekte der Psychiater treffen aber auch die eigenen Kollegen die aus 
derAkutpsychiatrie aussteigen und sich der PT zuwenden und so die psychiatrische 
versorgung zunehmend an Institute nund KH gehen.Die Psychiater sind innerhalb 
ihrer gruppe durch neurologen und Nervenäzrte abgeqertet 
 
KBV 
Es ist gelungen 40 Mio als ein fester Prozentsatz der Gesamtvergütung von den 
Kassen zu erhalten und wird von den Kassen an die KV überwiesen, Dies wird ab 
1.07.2010 in den Vorwegabzug hineingerechnet. Bis jetzt wird es in den Facharzttopf 
eingestellt. Dieser Betrag dient dem Zweck der Mengenausweitung durch halbe Sitze 
und der KJP-Quote gerecht zu werden. 
Um den Abschlag von 17% bei Neuniederlassung in überversorgten Gebieten zu 
verhindern wurde der bvvp beim BMG aktiv, die Regelung wird nach jetzigem Stand 
nicht umgesetzt. 
Bez. Der Konvergenzbeschlüsse die in Nds. Nicht umgesetzt worden sind, trifft es 
Psychotherapeuten nur bez. der nicht genehmigungspflichtigen Leistungen. 
 
Vergütung 2010/2011 
Freie Leistungen werden begrenzt damit die RLV wieder steigen. 
Freie Leistungen werden in  Qualitätsgebundene Zusatzvolumen (QVZ) 
zusammengeführt. 
Der Zugriff auf das Honorar für nicht genehmigungspflichtige Leistungen bleibt 
möglich. 
Bei Zusatztitlern wird die genehmigungspflichtige PT als QVZ auf die Menge von 
2008 begrenzt., nichtgenehmigunspflichtige bleiben im RLV. 
Bei Psychiatern bleiben genehmigungspflichtige Leistungen unbegrenzt, die freien 
Gesprächsleistungen werden als QZV definiert oder mit einem Steigerungsfaktor 
zum Ausgleich versehen. 
 
Angemessene Vergütung 
Laut KBV-Vorsitzenden Herrn Köhler sollte eine jährliche Überprüfung durch den 
beratenden Fachausschuß (BA) erfolgen. 
Der bvvp fordert auch zukünftig den FA-Mix als Vergleichsmaßstab zu erhalten und 
vor allem muß Durchschnitt mit Durchschnitt verglichen werden. 
 
Überprüfung der Richtlinienverfahren 
Aufgrund des zunehmenden Druckes durch die Anträge auf Zulassung neuer 
Verfahren sind auch die der Richtlinienverfahren unter Druck geraten, weshalb jetzt 
eine Überprüfung aller drei Richtlinienverfahren läuft. 
Zusätzlich läuft die Diskussion bez. Anpassung der Behandlungskontingente. 
Hierbei stehen zur Diskussion die Vorschläge 
45-60-80 Stunden für die vt 
25-50-80-100 für die tp 
Köhler ist ausdrücklich für den Erhalt der Psychoanalyse als Richtlinieverfahren. 
 
Basistarif 
Inzwischen sind 12000 Patienten in der PKV zum Basistarif versichert. 
Dieser PKV-Basis-Tarif entspricht KK-Tarif. Es kann darin nur der 1,2 fache GOÄ 
Satz abgerechnet werden  i.e. 50,- E pro Therapiesitzung, bei den ärztlichen 
Leistungen ist die Einbuße geringer. Es besteht zwar keine Behandlungspflicht, es ist 
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jedoch im konkreten Fall zu prüfen, ob es nicht aus humanitären Gründen geboten 
erscheint, auch zum niedrigen Tarif zu behandeln. 
Grundsätzlich schließt man jedoch einen Behandlungsvertrag mit dem Patienten und 
nicht mit der Kasse. D.h. der nicht dem Pat. erstattete Betrag muß dann eben vom 
Patienten aufbezahlt werden. 
Sinnvoll erscheint jedoch in jedem Fall Kontakt mit der betreffenden Kasse 
aufzunehmen und eine Kulanzregelung für den Patienten anzustreben. 
 
Gutachtenprobleme 
Immer wieder entsteht der Eindruck die Ablehnungsquote durch die Gutachter hat 
zugenommen. Sollte es Veranlassung geben sich konkret über einen Gutachter 
konkret zu beschweren, sollte man sich an Herrn Dahm in der KBV Berlin wenden. 
Nach den gesammelten Informationen der Landesverbände ist eine Zunahme der 
Ablehnungen nicht einzugrenzen. 
 
Beschluss des Gemeinsamen Bewertungsausschusses zur  
Gesprächspsychotherapie 
Wie bekannt wurde die Gesprächspsychotherapie wegen fehlenden Nutzens 
zurückgewiesen. Das geschah gegen alle wissenschaftliche Konventionen, Dieser 
Beschluss bedeutet eine Gefahr für die gesamte Psychotherapie. 
Der GK II hat eine einstimmige Resolution verfasst deren Inhalt klarstellt dass das 
Vorgehen des GBA so nicht hinnehmbar ist. 
Angedacht ist eine gemeinsame Tagung mit dem Thema Nutzungseinschätzungen 
von Psychotherapeutischen Verfahren, mit der Hoffnung damit doch Einfluß auf den 
GBA zu nehmen. 
Das Problem ist, dass es zwar gute Wirksamkeitsstudien zur Kurzzeittherapie aber 
kaum relevante zur LZT gibt. 
 
Klageverfahren 
Zur Zeit sind in den verschiedenen Bundesländern noch folgende Klagen anhängig: 
Anwendung der RLV auf die übrigen PT-Leistungen (Nds.) 
Benachteiligung von neu niedergelassenen durch RLV 
Praxisnachfolge von PP auf freiwerdende Arztsitze 
Zeitkontingent bzw. RLV bei Jobsharing 
Nachvergütung der Probatorischen Sitzungen (Hessen) 
Klage der Psychiater gegen das RLV (BW) 
Seit 2009 besteht ja nun eine neue Zeitrechnung bez. Der Honorare in der 
Psychotherapie, deshalb hat der bvvp empfohlen in 2009 und 2010 keinen 
Widerspruch gegen die Honorarbescheide einzulegen. 
Jetzt eröffnen sich neue wesentliche Klagebereiche z.B. Jobsharing, welches von 
den verschiedenen KV’n unterschiedlich gehandhabt wird. 
 
Neustrukturierung des Verwaltungsbereiches des bvvp  
Die Bundesgeschäftsstelle hat in jahrelanger Arbeit ein Projekt zur Vernetzung der 
bvvp Landes-Geschäftsstellen entwickelt. 
Dies war und ist ein ambitioniertes technisches Projekt. 
Mittlerweile existieren 18 Landesverbände des bvvp mit unterschiedlichen 
Verwaltungsstrukturen. 
Die Aufgabenstellung ist auf Grund der Verwaltung von inzwischen 29000 Adressen, 
4415 Mitgliedern und allein 140 Namen von Vorständen äußerst komplex hatte aber 
notwendigerweise folgende Ziele zum Inhalt: 
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- Unabhängigkeit herstellen 
- Aufwand reduzieren 
- Kapazitäten freisetzen 
- Mitgliederverwaltung vereinfachen 
- Übergänge erleichtern 
- Vertretung ermöglichen 
- Datensicherung gewährleisten 
- Datenschutz sicherstellen 
 
Das entwickelte Datenbanksystem sichert so eine/n 
- Hohe Kundenorientierung 
- Vereinfachung der Verwaltungsarbeit 
- Problemlosen Datentransfer innerhalb der LV und der Bundesgeschäftsstelle 
- Vereinheitlichung der Datenstrukturen aller Landesverbände 
- Angleichung der Verwaltungsstrukturen und damit 
 
 Eine erhebliche Professionalisierung und Vereinheitlichung der Verwaltungs-
organisation auf Landes- und Bundesebene 
Was die Kosten betrifft ist folgendes anzumerken: 
Für jeden LV entstehen jährliche Kosten von 1763,58 Euro, d.h.146,97 incl. MWST 
im Monat. 
jm 
 
 
7.  Bundesdelegiertenkonferenz in Berlin 
 
Die diesjährige Delegiertenversammlung fand am Wochenende 7-9. Oktober in 
Berlin statt. Wie immer erwartete die Delegierten aus den Bundesländern ein 
wohlorganisiertes Arbeitsambiente und intensiver Meinungs- und 
Informationsaustausch.  
 
Dr. med. Birgit Clever, unsere Bundesvorsitzende, führte wie gewohnt stringent und 
freundlich wertschätzend durch die zwei inhaltsvollen Sitzungstage. Niedersachsen 
hatte vier Delegiertenstimmen und reiste mit Irene Bruns, Hildegard Meynert, Andrea 
Mann-Rentz und Dieter Fischbeck an. Als Mitglied des Bundesvorstands war auch 
Ivo Kühn mit vor Ort.  
 
Die Themen der Bundesdelegiertenversammlung  an dieser Stelle vollständig 
aufzuführen würde den Rahmen sprengen. Interessierte Leser verweise ich daher 
gerne auf die Homepages, wo die Themen in der einen oder anderen Form 
auftauchen.  
 
Vom Rechenschaftsbericht  des Bundesvorstands möchte ich 
- ohne die Arbeit der anderen zu schmälern – besonders die Arbeit von J. Doebert 
hervorheben, der zusammen mit Dieter Best unermüdlich für unsere Honorare 
kämpft. 
Dabei muss er nach eigenen Worten „wie ein guter Schachspieler 10 Züge der KV 
vorauszudenken“, denn allen BSG-Urteilen zum Trotz ist unsere Honorar durch 
immer neue Winkelzüge bedroht. 
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Besonderes Ärgernis ist aktuell, dass für viele ärztliche Fachbereiche die anerkannte 
Psychotherapie nun wieder durch die Zuordnung zu den QZV (Qualitätsgebundene 
Zusatzvolumina) einer Quotierung unterliegt.  Die Delegierten diskutierten lang, wie 
dem begegnet werden könnte. Da es sich aber um einen offiziellen Beschluss des 
Bewertungsausschuss handelt scheinen die Hände gebunden zu sein. Auch müssten 
hier die anderen Berufsverbände der entsprechenden Fächer konzertiert zusammen 
arbeiten. Als Fazit blieb zunächst nur festzuhalten, dass der BVVP geschlossen 
hinter den Fachkollegen steht und jede Gelegenheit genutzt werden sollte Einfluss 
auf die Gremien zu nehmen.  
 
J. Doebert beantwortete die Frage, was von den diesjährig aufgestockten Geldern 
bei uns ankommen könnte. Er stellte verständlich dar, dass die Gelder benutzt 
werden um die Quotierungen zu reduzieren. Das bedeute, es werden diejenigen 
mehr bekommen, denen Teile ihres verdienten Honorars reduziert wurden. Somit 
werden aber alle, die bereits zu 100 Prozent ausgezahlt bekamen - die meisten die 
unter Zeitbudget arbeiten - keine Honorarzuwächse zu erwarten haben. 
 
PIA: Ein großes Thema beschäftigte sich mit der Neuordnung der 
Ausbildungsordnung. Hier fand ein Meinungsaustausch zur Positionsfindung des 
BVVP statt. 
 
Am Samstag  fand eine gut besuchte öffentliche Veranstaltung  zum Thema „ 
Psychotherapie und Kultur“ statt. Drei informative Kurzvorträge brachten uns das 
Thema von verschiedenen Seiten näher. Die letzte Falldarstellung einer gelungenen 
Psychotherapie bei einer Patientin mit Migrationshintergrund hinterließ dabei durch 
seinen emotionalen Gehalt eine besonders eindrückliche Erinnerungsspur. 
Überzeugend wurde dargestellt wie unterschiedlich die Welten sind in denen sich die 
betroffenen Menschen zurechtfinden müssen.  
 
Zufällig fand an diesem Tag in Berlin das Fussballländerspiel Deutschland-Türkei 
statt. Was sich zunächst als unglückliche Überschneidung dargestellt hatte, wurde 
durch das organisatorische Geschick des Bundesverbandes zu einem perfekten 
Rahmenprogramm des Vortrags genutzt und als „Public viewing“ mit einem leckeren 
türkischen Fingerfood-Buffet den Delegierten und den Gasthören angeboten. 
 
Die Konferenz wurde durch ein kurzes Rahmenprogramm  abgerundet: Bei Fahrt 
unter den zahlreichen Brücken Berlins gab es ausreichend Gelegenheit, 
untereinander noch informell zu diskutieren. Da die Brücken zum Teil beängstigend 
nahe über den Köpfen hinwegzogen, ergab sich hier die Gelegenheit, die 
Gruppendynamik zu erproben. Besonders Roland Deister vom Bundesvorstand 
testete mit Erfolg die Wertschätzung seiner Person indem er kaum eine Brücke 
ausließ, vor der er nicht kurzfristig aufstand. Nur ein kollektiver Aufschrei verhinderte 
jeweils, dass er geköpft wurde.  
 
Einige unermüdliche Delegierte konnten nach Ende des Abendprogramms wie immer 
kein Ende finden und erkundeten die Berliner Wirtschaft unter „Aufsicht“ von Birgit 
Clever im Hinblick auf die kulturspezifischen Besonderheiten der gebräuchlichen  
Rituale zur Guppenintoxikation durch empirische Stichproben… 
Insgesamt war die Konferenz von dem freundschaftlichen Miteinander der 
Delegierten geprägt, das letztlich auch einen kleinen Ausgleich für die von allen 
geopferte Freizeit schafft. 
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PS: Sollten Sie, vielleicht noch unentschlossen, eine Mitarbeit im Vorstand erwägen, 
dann sprechen Sie uns gerne an und nehmen unverbindlich an der nächsten 
Delegiertenkonferenz teil. Hier haben Sie die Gelegenheit  die anderen 
Landesverbände, und die Kollegen näher kennen zu lernen und einen Eindruck von 
der Arbeit zu gewinnen. 
amr 
 
 
8.  Aktuelles zu BSG-Urteilen 
 
BSG-Urteil zur Quotierung von ärztlichen/psychothera peutischen Leistungen 
im System der Regelleistungsvolumen bei jungen Prax en 
 
Das BSG entschied am 3.2.10 im Verfahren mit dem AZ B 6 KA 1/09 R, dass Praxen 
in der Aufbauphase gegenüber etablierten Praxen nicht unverhältnismäßig 
benachteiligt werden dürfen. Klagegegenstand ist die vom 2. Quartal 2005 bis 
4. Quartal 2008 im System der Regelleistungsvolumina geltende hessische 
Ausgleichsregelung 
gewesen, nach der die Honorarverluste auf der Basis gesunkener 
Fallwerte bei den antragsfreien psychotherapeutischen Leistungen gegenüber den 
Referenzquartalen des Vorjahres bis zu einer Höhe von 95% aufzufüllen seien. 
Junge Praxen konnten bei unterdurchschnittlichen Fallzahlen und Honorarumsätzen 
bei den antragsfreien psychotherapeutischen Leistungen nicht in den Genuss der 
Ausgleichsregelung kommen, während etablierte Praxen zumindest teilweise ihre 
Verluste aufgefüllt bekamen. Mangels individueller Referenzquartale bei jungen 
Praxen ab dem 2. Quartal 2005 konnte die Ausgleichsregelung gar nicht zur 
Anwendung 
kommen. Zur Basis für die Berechnung von Auffüllbeträgen wurden 
entweder die Fallwerte der Vorgänger einer Praxis oder die durchschnittlichen 
Fallwerte der Fachgruppe aus den Referenzquartalen des Vorjahres gesetzt. 
Hierdurch 
wurde der konsistente Bezugsrahmen, Durchschnitte mit Durchschnitten zu 
vergleichen durchbrochen, wenn junge Praxen gar keine durchschnittlichen Umsätze 
haben erzielen können. Junge Praxen wurden zu den Auffüllungen für etablierte 
Praxen herangezogen, weil sie in der Wachstumsphase höhere Fallwerte erzielten 
und somit als Fallwertgewinner Ausgleichszahlungen für andere Praxen leisten 
mussten. 
Das BSG hat unsere Argumentationslinie im vhvp-Verfahren zu jungen Praxen 
bestätigt, dass die Auffüllbeträge für etablierte Praxen junge Praxen benachteiligen, 
wenn diese weder in Fallzahlen noch in den Umsätzen den Fachgruppendurchschnitt 
erreichen, und wie eine zusätzliche Honorarbegrenzungsmaßnahme wirken 
würden mit dem Effekt, dass sie gar nicht mehr die Werte des 
Fachgruppendurchschnitts 
erreichen können. 
 
Konsequenzen: 
Abzüge im Rahmen von Quotierungen und/oder Konvergenzregelungen von 
antragsfreien 
psychotherapeutischen Leistungen müssen als rechtswidrig eingestuft 
werden, wenn sie Praxen treffen, die noch nicht die durchschnittlichen Umsätze 
und Fallzahlen antragsfreier psychotherapeutischer Leistungen der Fachgruppe in 
der Aufbauphase erreicht haben. Das BSG knüpft mit der aktuellen Entscheidung 
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an seine frühere Rechtsprechung (siehe BSG-Urteil vom 10.3.2004, AZ: B 6 KA 
3/03 R) an, dass Honoraransprüche von Praxen – bei Psychotherapiepraxen die 
Seite 2 
antragsfreien Leistungen betreffend - nur dann quotiert werden dürfen, wenn sie den 
Fachgruppendurchschnitt 
erreicht bzw. überschritten haben. Dabei muss ein tatsächliches Wachstum der 
Praxis in der Aufbauphase im Laufe der Folgequartale nach dem ersten Quartal des 
Bestehens einer Praxis erkennbar sein. 
Für die in einigen KVen ab 1/2009 angewandten Konvergenzregelungen lässt sich 
nach unserer Auffassung aus diesem BSG –Urteil ableiten, dass im Aufbau 
befindliche Psychotherapiepraxen (z.B. in den ersten 8 Quartalen der Niederlassung) 
nicht in Konvergenzregelungen einbezogen werden dürfen, soweit sie mit ihrem 
Gesamtvergütungsvolumen noch nicht den Fachgruppendurchschnitt erreicht haben. 
Sobald die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt, werden wir den Sachverhalt 
nochmals auf den Prüfstand stellen. 
Norbert Bowe, Tilo Silwedel 
 
Neues BSG-Urteil zur Bedarfsplanung 
 

Am 23. Juni 2010 erließ das BSG ein doch sehr aufsehenerregendes Urteil zum 
Sonderbedarf einer analytischen Kollegin in Baden-Württemberg. Das Urteil des BSG 
ist deshalb so neuarzig, weil erstmals einer Psychologischen Kollegin ein qualitativer 
Sonderbedarf nach § 24 b der Bedarfplanungsrichtlinien grundsätzlich zugestanden 
wird. Zwar muss das Sozialgericht vor Ort prüfen, ob die in diesem BSG-Urteil 
präzise abgefassten Bedingungen auch zutreffen, aber dem Prinzip wird dieser 
Sonderbedarf bejaht. 
Geprüft werden muss zum Beispiel, ob der vorhandene Bedarf für analytische 
Psychotherapie dauerhaft ist und ob der Bedarfplanungsbezirk entsprechend 
großräumig ist. Nichtsdestotrotz steckt in dem Urteil auch eine Menge Zündstoff. Vor 
allen Dingen – und das sehen wir sehr positiv – wird der Psychotherapie 
zugesprochen, dass sie, ähnlich wie die Hausärztliche Versorgung, zu den 
Grundversorgungselementen in der GKV gehört. Deshalb müssen 
Psychotherapeuten in vertretbarer Entfernung für alle Versicherten erreichbar sein. 
Es wird in der Begründung klargestellt, dass im Rahmen der Bedarfsplanung ein 
Abstand zum nächsten Psychotherapeuten von 25 km nicht überschritten werden 
sollte. Das bedeutet, dass das BSG eine engmaschige Versorgung für den Bereich 
der Psychotherapie als sachgemäß betrachtet.  
Darüber hinaus könnte man aus dem Urteil auch ableiten, dass überall dort, wo es 
keine Verhaltenstherapeuten oder keine Analytiker gibt, die jeweils andere Gruppe 
einen Anspruch auf qualitätiven Sonderbedarf geltend machen kann, sofern die 
übrigen Bedingungen aus diesem sehr differenzierten BSG-Urteil erfüllt sind.  
Weiter wird ausgeführt, dass es für die Feststellung eines realen 
Versorgungsbedarfes nicht auf die rechnerische Bedarfserfüllung ankommt sondern 
auf die tatsächliche Versorgungssituation eines konkreten Versicherten. Hier wird der 
Anspruch des Versicherten auf zeitnahe Versorgung vom BSG als ein sehr hohes 
Gut gesehen und z.B. über den Konkurrenschutz zwischen Ärzten oder 
Psychotherapeuten gestellt. Das System ist also zuerst für den Versicherten da und 
dann erst für die darin arbeitenden Akteure. Gerade in Zeiten immer höher 
steigender Beiträge stellt sich das BSG vor den Versicherten und seinen Anspruch 
auf sachgemäße Gesundheits-versorgung. Dieser Aspekt des Urteils kommt natürlich 
bei den Kassenärztliuchen Vereinigungen als Verwaltern und Bewahrern der 
Bedarfsplanung nicht so gut an. In einem anderen Urteil zur kardiologischen 
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Versorgung hat das BSG schon früher einmal Wartezeiten von mehr als zwei 
Monaten als ausgesprochen kritisch angesehen.   
In einem “obiter dictum”, einer Nebenaussage von grundsätzlicher Bedeutung, wird in 
dem Urteil darüber hinaus festgestellt, dass die bestehenden Richtlinienverfahren 
Psychoanalyse und Tiefenpsychologie einerseits sowie Verhaltenstherapie 
andereseits keiner weiteren bzw. wiederholten Überprüfung ihrer Wissenschaftlichen 
Begründetheit und Wirksamkeit bedürfen. Ähnlich wie die klassischen ärztlichen 
Facharztgebiete und Schwerpunkte mit ihrem Methodenrepertoire sind sie als in der 
Praxis bewährt anzusehen und entsprechend zu behandeln. Das heißt, dass die 
Richtlinienverfahren in ihrer bisherigen Ausgestaltung seit Einführung durch den 
Gesetzgeber 1999, als schutzwürdiges und etabliertes Element der 
Gesundheitsversorgung in Deutschland vom BSG gesehen werden. Gleichzeitig 
impliziert es auch, dass die bestehenden Richtlinienverfahren eigentlich nicht erneut 
in ihrer Wirksamkeit durch den GBA zu prüfen seien. Dieses “obiter dictum” kommt 
insofern überraschend, weil gerade eine große Wirksamkeits- und 
Wirtschaftlichkeitsprüfung des bestehenden Richtliniensystems im Bereich der 
Psychoanalyse angelaufen ist.  
 

Wir sehen das Urteil aber nicht nur von seiner postiven Seite, denn gleichzeitig wird 
einiges zementiert, was bisher in der Berufsgruppe der PP und KJP nicht zementiert 
war. Es war im Rahmen der Psychotherapeutenkammern bisher immer sehr 
kontrovers diskutiert worden, ob es eine Weiterbildungsordnung im Bereich 
Psychotherapie überhaupt geben soll. Das BSG stellt nun mit diesem Urteil die 
bestehenden Richtlinienverfahren Schwerpunkten im Weiterbildungsrecht gleich. 
Ähnlich den Grundausrichtungen Psychologischer Psychotherapeut und Kinder-und 
Jugendlichen Psychotherapeut werden die Verfahren als eigene getrennt 
nebeneinander stehende Fächer bewertet. 
Darüber hinaus wird die Hürde für andere Richtlinientherapieverfahren, sei es die 
Gesprächstherapie oder die systemische Therapie, eher erschwert und die 
bestehenden Verfahren in ihrer grundsätzlichen Bedeutung für das 
Gesundheitssystem festgeschrieben. Die inhaltliche Weiterentwiklung unseres 
Faches wird dadurch sicher nicht befördert. 
Als integrativer Berufsverband hätten wir uns vielleicht an der Stelle auch gewünscht, 
dass der Weg etwas offener bleibt für die neuen Verfahren. Aber, nun gut – das Urteil 
steht im Raum und man wird gespannt sein, ob die Kollegin aus Baden-Württemberg 
nun diese qualitative Sonderbedarfszulassung auch erhält, also ob die Prüfungen vor 
Ort in dem konkreten Zulassungsbezirk zu dem erhofften Ergebnis führen.  
Kritiker des Urteils sind der Meinung, dass diese, doch sehr fundamentale 
Weichenstellung, vor allem durch das “obiter dictum” zur Prüfung der 
Richtlinienverfahren in dem Urteil, möglicherweise von der Politik wieder korrigiert 
werden wird. Dann hätte diese Rechtsprechung vielleicht nicht lange Bestand und 
hätte am Ende zu einer Verschärfung der Rechtslage beigetragen. Aber erst mal ist 
das Urteil so ergangen und eine Änderung des SGB V braucht auch seine Zeit und 
man wird sehen, wie sich die Lage weiter entwickelt. Aber grundsätzlich steht damit 
im Raum, dass in einseitig versorgten, großräumigen Bedarfsplanungsbezirken mit 
einem Mindestabstand von 25 km zum nächsten Therapieangebot, ein qualitätiver 
Soderbedarf, z. B. Psychoanalyse, in Frage käme.  
 
 
9.  Aktivitäten des bvvp in Sachen PKV-Basistarif 
 
Wie Sie sich sicher erinnern, wurde mit dem GKV-Wettbewerbstärkungsgesetz für 
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die privaten Versicherer ein Basistarif zur Pflicht gemacht, in den insbesondere 
früher privat Versicherte oder in geringem Umfang selbständig Tätige eintreten können, die 
in der Vergangenheit vielfach ohne Versicherungsschutz blieben, wenn sie Ihren Job 
verloren hatten oder mit der Selbständigkeit scheiterten. Im Gesetz wurden für die 
Leistungen im Basistarif strikte Vorgaben gemacht, dergestalt, dass die Leistungen 
„nach Art, Umfang und Höhe “ denen der GKV-Versorgung zu entsprechen haben. 
Inzwischen ist nach langem Tauziehen eine Einigung zwischen der KBV und dem 
Verband der Privaten Versicherer geschlossen worden, der für das Gros der 
Leistungen vorsieht, dass diese zum 1,2 fachen Satz der GOÄ bzw. GOP vergütet 
werden. Während diese Marge von 1,2 fachen Satz für die allermeisten Leistungen 
ärztlichen in der GOÄ eine Vergütung in Höhe der GKV-Honorierung oder sogar 
etwas darüber sicherstellt, bedeutet dieser Steigerungssatz für die P-Fächer, die 
Psychiater, die Psychotherapeuten und die Fachärzte Für Psychosomatik und 
Psychotherapie, eine unzumutbare Unterbewertung: Erst ein Steigerungssatz zw. 
dem 1,5 -2 fachen würde ein Gleichstand mit den GKV-Vergütungen erbringen. Eine 
seit Jahrzehnten nicht korrigierte hoffnungslose Unterbewertung dieser P-Leistungen 
in der PKV ist die zugrunde liegende Ursache. 
Dieser Umstand war, wie wir inzwischen in Erfahrung gebracht haben, den 
Verhandlungsführern der KBV nicht in vollem Umfang bekannt. Der bvvp hat nun alle 
Hebel in Bewegung gesetzt, um auf eine Korrektur zu drängen. Zunächst zu unseren 
Aktivitäten: 
a. Erstellung eines Briefes an die KBV und an den Verband der privaten 
Krankenversicherung, in der die Sachlage der völlig unzureichenden Honorierung der 
Gesprächsleistungen im Bereich Psychotherapie, Psychosomatik und Psychiatrie 
dargelegt, deren Ursachen erläutert und die gesetzlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen aufgezeigt wurden, die eine Korrektur des 1,2fachen 
Steigerungssatzes in diesen Bereichen erforderlich macht. Dieser Brief wurde zur 
Grundlage des Briefes des Gesprächskreises II, des Zusammenschlusses der über 
30 Verbände, in denen PP und KJP organisiert sind, an KBV und PKV. 
b. Erstellung einer Tabelle mit der genauen Berechnung der Missverhältnisse der 
Bezahlung der psychotherapeutischen, psychosomatischen und psychiatrischen 
Gesprächsleistungen in Euro gegenüber der EBM-Bewertung und den 
GOÄ/GOPLeistungen 
anderer Arztgruppen. 
c. Zahlreiche Gespräche mit der KBV-Spitze, im BFA und mit der Honorarabteilung 
der KBV zur Verdeutlichung der Sachlage. 
d. Erstellung einer juristischen Stellungnahme durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Kleine- 
Cosack in Zusammenarbeit mit dem bvvp-Fachreferenten Norbert Bowe und 
Versendung an den Verband der privaten Krankenversicherung und an die KBV. 
e. Weitere Gespräche sind vorgesehen. Ein Gesprächstermin mit der PKV ist bereits 
in Vorbereitung. 
Für unsere Aktivitäten waren dabei folgende Gesichtspunkte entscheidend: 
Zwar handelt es sich bei den im PKV-Basistarif Versicherten ‚nur’ um ca. 12.000 
Personen, aber die unten aufgezeigten Gesichtspunkte waren für uns so 
maßgeblich, dass wir hier alle Hebel in Bewegung gesetzt haben: 
a. Die Honorierung der Gesprächsleistungen zum 1,2fachen Steigerungssatz 
GOÄ/GOP, die unter jeglicher Wirtschaftlichkeitsgrenze liegt und gerade die 
Kostenseite deckt, wird absehbar zu einer Mangelversorgung für die betroffenen 
PKV-Basistarif Versicherten führen. In diesem Personenkreis sind viele - angesichts 
von fehlenden Arbeitsplätzen - beim Versuch des Aufbaus einer Existenz als 
Selbständige Gescheiterte zu finden, die nicht selten in schwere psychosoziale 
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Belastungssituationen geraten sind und daher auf ein adäquates 
psychotherapeutisches Versorgungsangebot angewiesen sind. 
b. Verursachend für die mangelhafte Honorierung beim 1,2fachen Steigerungssatz 
ist die seit mehr als 2 Jahrzehnten bekannte Unterbewertung der 
psychotherapeutischen, psychosomatischen und psychiatrischen 
Gesprächsleistungen in der GOÄ/GOP. Da eine Novellierung der GOÄ und GOP seit 
geraumer Zeit vorbereitet wird, erscheint es uns ausgesprochen wichtig, anhand des 
PKV-Basistarifs die Dimension der Fehlbewertung und des entsprechend 
erforderlichen Reformbedarfs möglichst breit ins Bewusstsein zu heben und zu 
verdeutlichen. Dies konnte nach unserer Auffassung durch präzise Sachdarstellung 
und nachvollziehbare Berechnungen auch bereits erreicht werden. 
Uns ist es dabei wichtig, keine Kirchturmpolitik zu betreiben, sondern den gesamten 
Bereich der Versorgung psychisch Erkrankter in den Focus der Aufmerksamkeit zu 
stellen. Nur eine vernetzte und hinreichend vergleichbar honorierte 
Versorgungslandschaft führt auch zu unter Rentabilitätsgesichtspunkten sich nicht 
fehlentwickelnden Versorgungsstrukturen. Wir haben uns daher auch besonders 
gefreut, dass diese Linie vom Gesprächskreis II, d.h. von den Verbänden, in denen 
PP und KJP organisiert sind, mitgetragen wurde und man somit für eine 
Honorargerechtigkeit im gesamten Psycho-Bereich eingetreten ist. 
N. Bowe 
 
 
10.  Aktuelles zur Honorarentwicklung -  Vergütung der Psychotherapie ab  
       01.07.2010 
      
Langsam spricht sich herum, mit welchen Themen wir im Zusammenhang mit der 
Vergütung der Psychotherapie ab 1.7.2010 zu kämpfen haben: 
 
1. Zunächst zu den Gruppen, die in der zeitbezogenen Kap aziätsgrenze (ZK) 
arbeiten :  
Leider gibt es in dem Beschluss eine Schmuddelecke, auf die der Kollege 
Best und ich die KBV immer wieder hingewiesen haben. 
Sie besteht bei den nicht-genehmigungspflichtigen Leistungen. Das Problem 
besteht in zwei Regelungen, die die KVen nun konsequenterweise als widersprüchlich 
wahrnehmen: einerseits ist unter dem Punkt I. Ziffer 2.4. geregelt, 
dass für die ngpL ein “arztgruppenspezifisches Verteilungsvolumen” definiert 
wird. Dieses Honorarvolumen beinhaltet im Wesentlichen das Honorar von 
2008 mit ein paar kleinen Steigerungen. Gleichzeitig wird unter 2.4. definiert, 
dass die ZK die Steuerung für diese Leistungen darstellt und nur bei Überschreitung 
der ZK abgestaffelt vergütet werden soll, was in der Honorarlogik 
der KV bedeutet, dass hierfür 2% als Rückstellung gebildet werden müssen. 
Nun weiß jeder, dass wir innerhalb der ZK noch Raum haben, für den das Geld 
nicht da ist. Insofern sehen die KVen das Problem auf sich zukommen, dass 
das Geld nicht reicht - zumal nun noch unter I. Ziff. 4.1. definiert ist, dass alle 
Leistungen innerhalb der ZK mit der Eurogebührenordnung, also zum 
Orientierungspunktwert, 
bezahlt werden müssen. Es steht also dort explizit, dass innerhalb 
der ZK nicht abgestaffelt (quotiert) werden darf. Es steht aber auch nirgends, 
woher das Geld kommen soll, wenn mehr Leistungen erbracht werden 
als Geld vorhanden ist. Für die genehmigungspflichtigen Leistungen gibt es 
dazu einen Passus: Bei Über- oder Unterschreiten sollen sich die Partner der 
Gesamtvergütung einigen, also regionale KV und regionale Kassen. Dieser 
Satz fehlt bei den nicht-genehmigungspflichtigen Leistungen. 
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Einige KVen sehen nun keine andere Möglichkeit, als doch eine Quotierung 
vorzusehen für den Fall, dass das vorhandene Geld nicht reicht. Die eigentlich 
konzeptuell vorgesehene Austauschbarkeit ist nach dem Rechtsverständnis einiger 
KVen dadurch nicht gegeben, dass getrennte Honorartöpfe für gpL und 
ngpL gebildet werden müssen. 
Die KBV war offensichtlich davon ausgegangen, dass durch die Regelungen unter 
4.1. eine solche gemeinsame Behandlung beider Leistungsarten möglich ist, woraus 
dann auch die Möglichkeitvon Verhandlungen mit den Kassen entstünde. Einige 
KVen haben sich auch schon in dieser Richtung positioniert (z.B. Hessen), während 
z.B. Baden-Württemberg hier sofort an die Quotierung denkt. 
Im Beratenden Fachausschuss auf Bundesebene wird dieses Thema am nächsten 
Montag behandelt. 
 
2. Das andere Problem besteht für die Ärzte, die in geringerem Ausmaß  
genehmigungspflichtige Psychotherapie  erbringen, also Hausärzte, Gynäkologen 
usw. nun auch fachgebundene Psychotherapie genannt. 
Der Gesetzgeber hatte diese Gruppen nicht genannt, als er die Herausnahme der 
gpL bei bestimmten Arztgruppen aus der Mengenbegrenzung definierte. Der 
Bewertungsausschuss hatte sie dennoch von der Mengenbegrenzung 
ausgenommen, so dass im Jahr 2009 diese Leistungen als sog. Freie Leistungen 
abgerechnet werden konnten, ohne dass eine Mengenbegrenzung durchgeführt 
werden konnte. Da der Umfang dieser Tätigkeit bei den genannten Arztgruppen 
insgesamt eher marginal ist, entsteht bereits durch geringe absolute 
Mengenausweitung ein Anstieg, der prozentual gigantisch aussieht. Dies hat zu 
Alarmrufen mancher KVen bei der KBV geführt. Im Zusammenhang mit dem 
Bestreben der KBV, die RLV wieder höher zu bringen und alles andere zu 
beschneiden, sind nun auch die gpL dieser Arztgruppen nach einem Jahr 
“Freiheit” wieder betroffen und werden auf den Umfang an Honorar aus dem Jahr 
2008 zurückgebremst. 
Da weder die Organisation der Hausärzte noch andere Fachgruppenverbände sich 
für ihre jeweiligen Psychotherapeuten einsetzen, bleibt es vermutlich eine Aufgabe 
der Beratenden Fachausschüsse Psychotherapie, sich mit dieser Problematik 
auseinanderzusetzen. 
Der Bewertungsausschuss hat nun zur Begrenzung der sog freien Leistungen die 
Bildung sog. qualitätsgebundener Zusatzvolumen (QVZ) vorgeschrieben, in die der 
Großteil der sog. Freien Leistungen innerhalb der morbiditätsbezogenen 
Gesamtvergütung einfließt.(Sonographie, Akupunktur…. 
Und eben auch die Psychotherapeutischen Leistungen der genannten Fachgruppen 
mit Ausnahme der psychiatrischen Fachgruppen (und wie gesagt der “ZK-Gruppen”) 
Das Prinzip der QZV entspricht im Wesentlichen den früheren gelben und roten 
Zusatzbudgets: 
Es wird pro Arztgruppe ermittelt auf der Basis des entsprechenden Quartals im Jahr 
2008, wobei es laut Beschluss verschiedene Optionen in Bezug auf die 
Mengenbegrenzung mittels QZV gibt. QZV heißt: nur Ärzte, die über die durch 
entsprechende Fort-/Weiterbildung definierte Qualifikation verfügen, bekommen ein 
solches Zusatzvolumen definiert. 
Das für dieses QZV zur Verfügung stehende Honorarvolumen ergibt sich dabei 
zunächst aus dem Leistungsbedarfsanteil der genehmigungspflichtigen 
Psychotherapie in 2008 am gesamten Leistungsbedarf der Arztgruppe multipliziert 
mit dem arztgruppenspezifischen Verteilungsvolumen (siehe Anlage 8 in Verbindung 
mit Anlage 6 des Beschlusses). Dieses Honorarvolumen kann  
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� einmal durch die Anzahl Ärzte mit Genehmigung zur  Erbringung 
genehmigungspflichtiger Leistungen dividiert werden und ergibt ein 
durchschnittliches Honorarvolumen, z. B. von 2000 € je Arzt, unabhängig davon wie 
viele genehmigungspflichtige Leistungen im Vorjahresquartal (oder im 
Abrechnungsquartal) erbracht wurden. 
� zum zweiten durch die RLV-relevanten Fälle der Är zte mit Genehmigung zur 
Erbringung genehmigungspflichtiger Leistungen dividiert werden und ergibt einen 
durchschnittlichen Fallwert(zuschlag) je RLV-relevantem Behandlungsfall, z. B. von 8 
€ (unabhängig davon wie viele genehmigungspflichtige Leistungen im 
Vorjahresquartal oder Abrechnungsquartal erbracht wurden) 
� zum dritten nur durch die Fälle dividiert werden,  in welchem im Vorjahresquartal 
genehmigungspflichtige Psychotherapie erbracht wurde, und ergibt einen 
durchschnittlichen Fallwert(Zuschlag) je Leistungsfall, z. B. von 120 €; diesen 
Zuschlag erhält der Arzt nur für die Fallzahl, in welchem er selbst im VJQ 
genehmigungspflichtige Leistungen erbracht hat (unabhängig davon wie viele 
Sitzungen er in diesen Fällen jeweils erbracht hat). 
Der letzte Spiegelstrich stellt vermutlich innerhalb dieser Systematik die Regelung 
dar, die man als gerechteste der ungerechten bezeichnen muss. Angesichts geringer 
Fallzahlen und einer breiten Streuung der Anzahl von Sitzungen pro Patient ist sie 
aber eben doch ungerecht. 
Manche KVen sehen daher die Möglichkeit, eine weitere Lösung mit den Kassen zu 
verhandeln: 
das vorhandene Geld pro Arztgruppe wird nicht als QZV entsprechend der im 
Beschluss des Bewertungsausschusses definierten drei Varianten aufgefasst 
sondern als ein kleiner arztgruppenspezifischer Honorartopf, auf den alle die 
zugreifen können, die wirklich genehmigungspflichtige Leistungen erbringen. Wenn 
diese ungefähr das Volumen von 2008 einhalten, bekommen sie auch 81,- 
€, wenn nicht: dann wird abgestaffelt, quotiert. Dies würde z.B. gerechter sein, weil 
die Frequenz berücksichtigt würde. Der Nachteil besteht darin, dass die QZV und das 
RLV untereinander verrechenbar sind, das wäre nun bei einem eigenen Topf nicht 
der Fall. 
Noch ein Wort zu den nicht-genehmigungspflichtigen Leistungen dieser Arztgruppen: 
Sie sind auf jeden Fall in einem QZV definiert, was insofern keine große 
Veränderung darstellt, als sie bisher im RLV begrenzt waren. Dies gilt übrigens auch 
für die Psychiatrischen Fachgruppen. 
Jürgen Doebert 
 
 
11.  Online- Abrechnung? - §1: don’t panic! 

 
Nein, nein, keine Sorge , Sie brauchen diesen unsinnig teuren Sicherheits� Kasten 
zwischen Computer und DSL� Steckdose definitiv nicht. Diese Black� Box ist nichts 
weiter als eine simple FritzBox, bzw. ein DSL� Router, an dem Sie aber keinerlei 
eigene Einstellungen vornehmen können. Dieses kleine Sicherheitskästchen definiert 
das sogenannte KV� SafeNet (siehe www.kbv.de/24874.html) und es nährt 
vermutlich diverse Software� Häuser recht gut: 190 �  500 € für Hardware plus evtl. 
200 € jährlich für den Zugang! Von einigen Kolleginnen und 
Kollegen kamen dazu in der letzten Zeit Anfragen und es herrscht offenbar 
Verunsicherung, ob für die ab Quartal 1/ 2011 verpflichtende Online� Abrechnung 
nun diese spezielle Sicherheitshardware gebraucht wird, oder ob es auch einfacher 
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geht (Übergangszeitraum in 2011 besteht für altes Verfahren, s. 
KVN� Praxis� Info� Rundschreiben 11, Abschn. 1.2). 
Um es vorwegzunehmen: alles geht kostenlos und sehr einfach. Wir haben Glück, 
dass wir in Niedersachsen leben, denn neben der KVN bieten bislang nur vier 
weitere KVen eine kostenlose Software� Lösung. Diese nennt sich KV� FlexNet. 
Mit dem Ärzteblatt PP von November liegt Ihnen jetzt die sehr aufschlussreiche 
KBVSonderbeilage 'Jetzt Einsteigen' vor. Sie bietet einen umfassenden Überblick der 
verschiedenen Wege zur papierlosen Praxis unter dem Label 'KV� Online� Power'. 
Die zahlreichen, im sicheren Netz bereits verfügbaren Informations� , Analyse�  und 
Kommunikationsdienste (z.B. E� Mail) sind wirklich sehr praktisch und hilfreich. 
Alles, was Sie brauchen, gibt's kostenlos auf der H omepage der KV . Der 
Einstieg ist ganz oben rechts, über das KVN� Online Mitglieder� Portal zu finden. Für 
einen gesicherten Online� Zugang führen Sie zunächst einen Registrierprozess 
durch. Sie bekommen dann zügig von der KVN einen Benutzernamen und ein 
Passwort zugewiesen. Die meisten dürften das längst eingerichtet haben. Falls Sie 
neu sind, gibt's beim erstmaligen Ausprobieren des Passworts manchmal eine kleine 
Falle, wenn nämlich Ihr Passwort ein kleines L und ein großes i enthält (z.B. 1l2I). 
Das kann man nämlich optisch leicht 'velwechsern'. Telefonisch erhalten Sie ggf. 
freundliche und schnelle Hilfe. 
FlexNet als Verfahren der Wahl . Außerdem brauchen Sie für den KVN� Zugang die 
Citrix�  Access� Software. Sie wird im Laufe des erstmaligen Anmeldeprozesses 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Man folgt nur den Installationsanweisungen. Das 
klappt erfahrungsgemäß reibungslos. Diese Software sorgt dafür, dass ein sicherer 
und verschlüsselter 'Tunnel' (VPN) zwischen Ihrem PC und dem KV� Server 
hergestellt wird. Die Software aktiviert sich jeweils automatisch während eines 
Anmeldevorgangs. Dieses System wird von der KVN unter dem Namen KV� FlexNet 
(siehe www.kbv.de/24875.html) angeboten. 
Der FlexNet � Zugang bietet genau wie das teure SafeNet� Verfahren auch: 
>> • Online � Abrechnung 
• AdaLINE �  Abrechnungsdatenanalyse Online 
• BD� Online �  Bereitschaftsdienstplanung online 
• D2D �  Plattform zum Austausch medizinischer Dokumente und Daten 
• eDMP �  elektronische Disease� Management� Programme 
• eHKS �  elektronische Dokumentation zum Hautkrebs� Screening 
• eKoloskopie �  Koloskopie� Dokumentation 
• Hausarztvertrag AOK 
• JaZZy �  Jahresstatistik ZervixZytologie 
• OkuLINE �  Online� Dokumentation von Katarakt� Operationen 
• ONkeyLINE �  onkologische Befunddokumentation 
• Patienteneinschreibung Online 
• Praxisbörse Niedersachsen 
• Psychotherapieplatzauskunft 
• Referentendatenbank �  Referentenerfassung und� auskunft 
• SonoLINE �  Ultraschall� Darstellung 
• Stammdatenänderung online �  Online� Verwaltung von Stammdaten 
• QM� Fragebogen �  Qualitätsmanagement für Arztpraxen 
• QS� Dialyse (ab 01.04.2010) �  Dateiupload Dialyse� Dokumentationen 
<< 
Jetzt zur Online Abrechnung . Der Vorgang ist vorbildlich prägnant und 
nachvollziehbar in den herunterladbaren Dateien auf dem Abrechnungs� Portal 
beschrieben. Das könnte ich an dieser Stelle nicht einfacher wiedergeben. Man 
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braucht wirklich nur diesen einfachen Anleitungsschritten zu folgen. Die von der 
Praxisverwaltungs� Software erstellte, verschlüsselte Datei mit der Endung .con.XKM 
wird anhand eines Menüs, mit dem Sie den Datei� Pfad auf Ihrem PC einstellen, 
angewählt und dann hochgeladen. Anschließend wird die Datei mit prompter 
Rückmeldung auf dem KV� Server auf Plausibilität geprüft, was normalerweise nicht 
zu Problemen führt, da Ihr Abrechnungsprogramm dies schon durchgeführt hat. Als 
Abrechnungsprogramm empfehle ich übrigens unbedingt PsyPrax, mit dem man 
schlichtweg alles in einer Praxis verwalten und managen kann. 
Meine erste Online � Abrechnung habe ich Anfang Oktober für 3/2010 
durchgeführt. Beim ersten Hochladen fror der Browser (Firefox) ein. Es lag an meiner 
Firewall, die ich im Laufe der Jahre sehr komplex konfiguriert habe. Ich habe dann 
einfach parallel ein zweites Fenster geöffnet und den Vorgang unter kurzfristigem 
Abschalten der Firewall erfolgreich wiederholt. 
Keine Sorge, normale Firewalls dürften hier kaum Probleme bereiten. �  Ich finde das 
Verfahren relativ einfach und höchst praktisch. Probieren Sie bei Erstversuchen 
einfach ein bisschen rum. 
Sie können da kaum etwas falsch machen, nichts kaputt machen. Es geht auch 
nichts verloren. 
Eine rechtzeitige (Erst� ) Beschäftigung mit dem Prozedere und der Anleitung ist 
allerdings zur Stressvermeidung zu empfehlen. Ein Betriebssystem (z.B. Windos XP) 
welches auf dem neuesten Updatestand sein sollte, bietet ebenfalls eine Garantie für 
reibungslosen Verlauf. 
Die grüne Sammelerklärung habe ich übrigens kurzerhand eingescannt und als PDF 
per Mail ans Abrechnungs� Center geschickt. Rufen Sie ggf. einfach das 
Abrechnungscenter an. Sie werden dort sehr freundlich beraten. Der Scan Aufwand 
ist relativ gering, denn ein moderner Multifunktions-Drucker wandelt Scans gleich als 
PDF um. Das spart Umschläge, Briefmarken und Briefkasten� Gänge. Demnächst 
wird die Sammelerklärung als Online-Version realisiert. 
Noch kurz etwas zur Sicherheit : Sie definieren sie im Wesentlichen durch Ihr 
Nutzerverhalten.  
Gegen eine Attacke aus dem Internet heraus direkt auf den Praxisrechner, z.B. über 
Scans offener Ports (Zugangsadressen in den PC) aus dem Netz heraus hilft nur 
eine sorgfältig konfigurierte und möglichst professionelle Firewall� Software. Dies ist 
insbesondere für FlexNet� Nutzer wichtig. Ich empfehle für das professionelle Umfeld 
der Praxis die Investition in eine gute, professionelle Firewall� Software (z.B. Kerio 
Control). Als Virenscanner empfehle ich Kasperski. Wer sich als wenig kundig 
einschätzt oder kostenlose Software bevorzugt, dem ist die Kombination ZoneAlarm 
mit AVG� free zu empfehlen. Die Black� Box für das KV� SafeNet ist übrigens je 
nach Anbieter wohl doch 'löcheriger' als angepriesen: siehe www.heise.de/tp/r4/ 
artikel/33/33401/1.html). 
Die wahrscheinlichste Art eines Infektionswegs ist via Mail. Empfehlung: den 
Mail� Browser (z.B. Thunderbird) so einzustellen, dass zunächst nur die 
Mail� Header abgeholt werden. Dann im Sichtverfahren Absender und Betreff auf 
Bekanntheit und Plausibilität prüfen. Was hier nicht standhält, löschen. 
Und jetzt: Tast und Schotbruch für die ersten Surfversuche ins Abrechnungscenter. 
Dr. Jürgen Bantelmann 
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12.  Nachlese QM-Seminar, q@bvvp  Level 3 
 

Laut KVN-Rundschreiben der Bezirkstelle Göttingen vom 15.11.2010 ist es jetzt Mitte 
November soweit, dass landesweit ca. 300 Ärzte und Psychotherapeuten im 
Zufallsverfahren ausgewählt werden, um anhand dieser 2,5%-Stichprobe den Einführungs- 
und Entwicklungsstand von QM in der ambulanten Versorgung zu überprüfen. 
Obgleich (z.Zt.) die Ergebnisse noch sanktionsfrei sind, beeinflussen sie dennoch den 
zukünftigen Umgang mit diesem Thema – bei Ignoranz um die Auseinandersetzung mit 
QM drohen langfristig belastende Konsequenzen wie z.B. Honorarkürzungen oder 
Zertifizierungspflicht. 
 
Insofern war unsere Veranstaltung am Samstag, den 25.09.2010 wieder ein voller Treffer. 
Wir haben uns von 10.00 bis 14.00 Uhr in der Ärztekammer Hannover zusammengefunden, 
um das Nachfolgeseminar zum QM des bvvp (q@bvvp) durchzuführen. 
 
Für alle, die es noch nicht wissen: der Bundesverband des bvvp hat ein einfaches, auf uns 
Psychotherapeuten zugeschnittenes Manual erarbeitet (- q@bvvp genannt -), das die 
gesetzlich geforderten Vorgaben an das Qualitätsmanagement in den niedergelassenen 
Praxen erfüllt und als Alternative zu den vielen anderen, z.T. komplizierten und teuren QM-
Angeboten existiert. 
Bisher haben mehrere Einführungsworkshops stattgefunden (Level 1 und 2), in denen die 
Grundlagen des QM erarbeitet und als `Handbuch´ in Form eines handfesten dicken 
Ordners systematisiert wurden. Es besteht auch die Möglichkeit, das q@bvvp klein und fein 
`Internet-gestützt´ computerorientiert zu handhaben, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass 
recht viele Kollegen den Umgang mit greifbarem Papier dem Maus-Klick doch noch 
vorziehen. 
 
Insofern fand unser Seminar wieder gute Resonanz, sowohl was die Teilnehmerzahl betraf 
als auch die Bewertung des Inhaltes. Der uns mittlerweile gut bekannte Referent Herr Dr. 
med. Uwe Bannert aus dem Landesverband Schleswig-Holstein referierte und 
kommentierte die Neuigkeiten in seiner witzig kurzweiligen Art, sodaß der oft auf 
Widerstand stoßende QM-Stoff leicht bewältigt werden konnte. 
Herr Bannert verstand es auch diesmal wieder gut, die differenten Informationsstände und 
breit gefächert bearbeiteten QM-Handbücher (Ordner) unter einen Hut zu bringen. 
Persönlicher kollegialer Austausch war ebenso möglich wie die Beantwortung individueller 
Fragen zu konkreten Problemfeldern, sodaß das Hauptanliegen und der Hauptvorteil dieses 
Seminares – nämlich nicht allein im stillen Kämmerlein sich abquälen zu müssen – wieder 
vortrefflich umgesetzt werden konnte.  
Und zudem (- für die, die mehr nicht wollen -): Das ganze QM-Thema ist auf angenehme 
Weise für ein ganzes Jahr auf 4 Stunden zeitlich komprimiert erledigt!  
 
Zum Schluß waren sich alle einig – wir werden uns nächstes Jahr – 2011 -  wieder treffen, 
um die bis dahin erfolgten Neuerungen wieder so verdaulich, unterhaltsam, umfassend, 
kompetent und kollegial zugebracht zu bekommen! 
 
Organisatorisch wurde noch vermerkt, dass die Einladungen zu den folgenden Workshops 
nicht mehr per Post sondern nur noch per Mail versendet werden – also an alle 
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Interessenten: bitte E-Mail-Adressen an die Geschäftsstelle melden!! Natürlich finden Sie 
die Infos auch auf unserer Homepage http://www.bvvp-nds.de/index.htm – es lohnt sich 
also, immer mal wieder die Homepage zu besuchen!  
 
Für diejenigen, die gerne noch neu in das q@bvvp (Level 1 und 2) einsteigen wollen 
besteht die Möglichkeit, sich in der Geschäftsstelle  
 
bvvp-Hamburg 
c/o Dipl.-Psych. Beate Glüsing, 
Klapperhof 2  
21033Hamburg 
Tel.:040/72692778, Fax:040/72692688 
 
anzumelden, hier werden die Nachzügler gesammelt und einem eventuell dann noch 
stattfindenden Einsteigerseminar zu-koordiniert.  
Dr. Claudia Geller-Wollentin 
 
                    
13.  Verbandsinterne Informationsprobleme 
 
Immer wieder müssen wir leider feststellen, dass die uns vorliegenden 
Mitgliederdaten nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen. 
Wir möchten Sie aus diesem Anlass alle noch einmal dringlich bitten, bei Änderung 
ihrer beruflichen Daten die Geschäftsstelle zeitnah zu informieren um den 
Informationsfluß an Sie nicht zu gefährden. 
 
Weiterhin möchten wir Sie bitten, aus Vereinfachungs- und Zeitgründen nach 
Möglichkeit  das Medium der e-mail Nutzung in Anspruch zu nehmen. 
Auch aus Gründen der Kostenersparnis erscheint es sinnvoll, Ihnen alle 
Informationen per e-mail zukommen zu lassen, auch deshalb möchten wir noch 
einmal an alle „noch-nicht-e-mail-Nutzer“ appellieren, sich die Möglichkeit einer e-
mail Nutzung zu verschaffen, und der Geschäftsstelle dies dann auch zeitnah 
mitzuteilen. 
jm 
 
 
14.  Praxistestament 
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Schriftwechsel und seine Ergebnisse 
vorstellen, die ihren Anfang in einem Qualitätszirkel, „Qualitätsmanagement in der 
psychotherapeutischen Praxis“ fanden. 
 Dieser QZ setzte sich mit dem Problem auseinander, was tun wenn der 
Praxisbetreiber länger ausfällt oder gar stirbt? 
Wer ist dann berechtigt die Abrechnung abzuschließen, die Praxis zu betreiben oder 
zu veräußern? 
All dies sind Themen mit denen sich ein Vertragstherapeut in der Regel nicht 
beschäftigt, die aber doch von evidenter Bedeutung sind. 
Wir stellen deshalb den gesamten Schriftwechsel mit der KVN dar, einschließlich der 
Fragen die in diesem QZ formuliert wurden und die der Kollege Kiehl dann im Namen 
des QZ dann an die KVN gerichtet hat. 
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Formular: 
 
 
Als Verwalter im Falle meines Todes benenne ich________________________________      
 
 
 
Ort________________________ Datum_____________ Unterschrift 
 
 
 
Als meine Erben benenne ich ________________________________________________ 
 
 
 
Ort________________________  Datum______________ Unterschriften 
 
         
Hinweis: Den Verwalter dringend eine Erklärung zur Schweigepflicht unterschreiben lassen. 
 
 
15.  Aufforderung der KVNzur Rücknahme von Widerspr üchen 
 
In den letzten Monaten wurden zunehmend Kollegen von den Bezirksstellen der KVN 
angeschrieben, ihre in der Vergangenheit gegen die Honorarbescheide eingelegten 
Widersprüche zurückzunehmen. Hierbei ist zu beachten, das wegen der noch nicht 
beschlossenen Frage erhöhter Praxiskosten, und damit noch erfolgender, noch 
ausstehender Nachvergütung nicht voreilig gehandelt werden sollte. 
Ziehen Sie also im Aufforderungsfall nur nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle 
Ihre Widersprüche zurück. 
jm 
  
16.  Anmerkungen zu den Kodierrichtlinien 

 
Im folgenden stellen wir einen Text bez. der Kodierrichtlinien zur Verfügung, den wir 
aus technischen Gründen nicht als Gänze übernehmen konnten. Dies erklärt die 
Unterpunkte ohne Inhalt, da die dazugehörigen Tabellen nicht abgebildet werden 
konnten 
jm 
��
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���
��	
�	����
���	���
Frankfurt, 29.11.10 
2 
Hintergrund 
Einführung des Kassenwettbewerbs durch Seehofer 
Q_ Krankenkassen mit traditionell „kränkerem“ Patientenanteil (z.B. AOK) waren 
benachteiligt 
Q_ Gesetzgeberische Korrektur durch Einführung des RSA („Kassenfinanzausgleich“): 
„Mehr Kranke = mehr Geld aus RSA 
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�  Zusätzliche Finanzmittel aus RSA wurden teilweise „zweckentfremdet“ (z.B. für 
Werbung) 
�  Gesetzgeberische Korrektur durch Einführung der DMPs: Geld aus RSA nur 
zweckgebunden für dokumentierte Betreuung in „Chroniker-Programme“ 
3 
Hintergrund 
�  Monströse DMP-Bürokratie schafft neue Ungleichgewichte: Wer viele Patienten 
einschreibt, bekommt viel Geld 
�  Gesetzgeberische Korrektur durch Einführung des Morbi-RSA: Geld aus RSA nur 
noch für 80 Diagnosengruppen 
�  Große Unterschiede in der Finanzmittelzuweisung in Abhängigkeit von der 
Diagnose 
�  Gesetzgeberische Perfektionierung durch Verpflichtung zur Einführung von 
Ambulanten Kodierrichtlinien (AKR): Ärzte sollen durch möglichst exakte Diagnosen-
kodierung nach ICD für einen funktionierenden Finanzausgleich zwischen den 
Krankenkassen sorgen 
4 
ICD 10: Fakten 
• ICD = International Code of Diseases 
• Abgeleitet aus einer Diagnosenklassifikation für Pathologen (erstmalig 1865) 
• Wurde für die Verwendung am „lebenden Subjekt“ mehrfach angepasst 
• Aktuelle Version: ICD-10-GM mit 13.300 Diagnosen 
• Im ambulanten Bereich eingeführt im Jahr 2000 
• Aber noch immer unterschiedliche Versionen für den stationären und ambulanten   
Bereich 
• Und noch immer reichlich überflüssige Exotendiagnosen (Krokodilbiss) 
5 
ICD-10: Reliabilität 
• Abbildbarkeit des Praxisgeschehens gelingt lediglich auf der ICD-10-Kapitelebene 
bei bekannten Dauerdiagnosen und neuen Diagnosen 
(Rosemarie Wockenfuß Diss. 2009) 
• in 30 % der Fälle liegt „ Underreporting“ vor (insbesondere häufige Diagnosen mit 
geringem Schweregrad, nicht medikamentös behandelte chronische Erkrankungen 
und Früherkennungsuntersuchungen). 
(Antje Erler Diss. 2009) 
• „Overreporting“ wurde in 19 % der Fälle vor allem bei Dauerdiagnosen beobachtet. 
(Antje Erler Diss. 2009) 
6 
ICD-10: Reliabilität 
• In 11 % der Fälle stimmten die Diagnosencodes und Behandlungsanlass nicht 
überein (Fehlcodierung) 
(Antje Erler Diss. 2009) 
•Bei einer Untersuchung der AOK Niedersachsen fehlte bei etwa 1/3 der Dialyse-
Patienten die entsprechende Diagnose. 
•30% von Diabetikern Typ 1 erhielten kein Insulin; in 10% wurde Diabetes Typ 1 und 
2 parallel angegeben 
(Gerste 2006) 
• In 70% bei Verordnung von Harnsäuresenkern keine Diagnose (Schwinger 2006) 
 
7 
ICD-10 
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„Essentials“ 
8 
Muss man das verstehen? 
9 
AKR: Fakten 
In den Ambulanten Kodierrichtlinien wird auf 161 Seiten mit 11 allgemeinen und 59 
speziellen Kodierrichtlinien die verpflichtende Diagnosenkodierung allein zu Abrech-
nungszwecken geregelt. 
10 
AKR: Fakten 
• Spezielle > allgemeine Kodierrichtlinie > ICD-10 
• Nur Diagnosen mit Leistungsbezug 
• Rezidivkode statt „Z.n.“ 
• Schweregrade kodieren (z.B. „!“-Kodes) 
• Beachtung von „+“ (Ätiologie) und „*“ (Manifestation) 
• DD-Sortierung 1x (anamnestische vs. aktuelle 
Dauerdiagnosen) 
• DD- Aktivierung erforderlich 1x/Q 
11 
Vorbild DRG in Krankenkenhäusern 
• DRG = Diagnose Related Groups 
• Anknüpfung der stationären Vergütung an die Kranheitsschwere des Falls 
• Löste das Vergütungssystem nach Tagespflegesätzen ab 
• Nach Protest der Krankenhäuser: Mehrjährige Übergangsphase 
• Seit dieser Zeit „Aufrüstung“: Ärzte werden aus der Patientenversorgung 
abgezogen und zu reinen „Kodierärzten“ (Medizin-Controllern) umgeschult; 
jede größere Klinik hat heute mehrere davon 
12 
Vorbild DRG in Krankenkenhäusern 
• Ohne spezialisierte Kodierärzte: Kein wirtschaftliches Überleben 
• Aber: Auch bei hoher Kodierqualität eher nur Halten des Vergütungsniveaus 
Kein anderes Land der Welt hat das DRG-System nur annähernd so perfektionistisch 
ausgebaut, weiterentwickelt und verfeinert. Ein personeller und zeitlicher Aufwand 
wie im DRGSystem ist in Praxen von niedergelassenen Ärzten und Psycho-
therapeuten nicht zu leisten! 
13 
Zwischenfazit 1 
• Mit ICD 10 und AKR lassen sich weder die Morbidität noch das Behandlungs-
geschehen (insbesondere in Hausarztpraxen) adäquat abbilden. 
• Sie werden im Gegenteil zu einem Zerrbild ärztlicher Tätigkeit und zu unkalku-
lierbaren Verschiebungen von Finanzmitteln innerhalb des GKV-Systems führen. 
14 
AKR-Originaltext: 
Kodiergenauigkeit 
15 
AKR-Originaltext: 
Regelungsdichte 
16 
AKR-Originaltext: 
Aktualität der Kodierung 
17 
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AKR: Konsequenz für die Praxis 
• Zu jedem Quartalsbeginn findet der Arzt zunächst einmal eine leere (gelöschte) 
Diagnosenliste vor – auch beim chronisch kranken Patienten mit zuvor über 20 als 
Dauerdiagnosen verschlüsselten Krankheiten 
• Bei jedem Praxiskontakt muss nun der Anlass kodiert werden – entweder durch 
Neuverschlüsselung – oder durch aktive Übernahme einer der im Hintergrund 
hinterlegten Dauerdiagnosen als behandlungsrelevante Quartalsdiagnose 
18 
AKR-Originaltext: 
Vollständigkeit 
Jeder Behandlungsanlass muss kodiert werden: 
�  Kodierung bis auf die letzte Ebene für jede querliegende Blähung 
19 
AKR-Originaltext: 
Komplexität 
20 
AKR-Komplexität: 
Kodierung Neu-Diagnose Diabetes 
Beispiel 
21 
Die „praxisnahe“ ZI-Kodierhilfe Suche nach „Diabete s“ ergibt über 150 (!) 
verschiedene RSA-relevante ICD`s mit zusätzlich abr ufbaren präzisen 
Definitionen. 
Zum Vergleich eine hausärztl. RSA-Kodierhilfe: 
22 
AKR-Komplexität: 
Kodierung von Komplikationen 
Ein innerer Zusammenhang von Diagnosen muss dargest ellt werden; also 
nicht „Diabetes" neben „Niereninsuffizienz", sonder n => „Diabetes mit 
Niereninsuffizienz“ verschlüsseln 
23 
AKR-Komplexität: 
Kodierung von Komplikationen 
Doppelcodierungen müssen bereinigt werden (z.B. nic ht Diabetes mit 
neurologischen Komplikationen + Diabetes mit nephro logischen 
Komplikationen, sondern => Diabetes mit multiplen K omplikationen 
verschlüsseln 
24 
RSA-Relevanz: Diabetes 
HMG Definition € / Monat 
RSA 2009 
€ / Monat 
RSA 2010 
015 Diabetes mit renalen oder multiplen Manifestati onen 
240 206 
016 Diabetes mit peripheren zirkulatorischen Manife stationen oder 
Ketoazidose 
180 184 
017 Diabetes mit sonstigen Komplikationen 
168 122 
019 Diabetes ohne oder mit nicht näher bezeichneten  Komplikationen 
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66 53 
25 
AKR-Komplexität: 
Kodierung von Lokalisationen 
Bindegewebserkrankungen / Rheuma müssen entgegen de n 
Aussagen der allgemeinen ambulanten Kodierrichtlini e laut der 
höherwertigen speziellen AKR in jedem Fall und von allen 
Ärzten 5-stellig verschlüsselt werden; d.h. es sind  sämtliche 
befallene Regionen zu verschlüsseln! 
26 
AKR-Originaltext 
27 
AKR-Komplexität: 
Ätiologie und Manifestation 
Codierung für Manifestationen bzw. * Codierungen dü rfen nicht alleine stehen, 
sondern müssen um eine zweite Codierung mit Ätiolog ie ergänzt werden. 
28 
AKR: Praktische Konsequenzen 
Auf den Punkt gebracht: 
• Die Codierung des Fahrradsturzes eines Kindes mit Verletzungen an mehreren 
Körperteilen (Prellungen an Arm und Bein, Hautabschürfung an Kopf und 
Fuß) muss in mindestens 7 Schritten vollzogen werden . 
• Könnte 5 Minuten dauern – oder auch mehr 
Dr. Silke Lüder in Hippokranet 11.11.10 
29 
Unfreiwilliger Langzeit-Test Praxis Popert 
„Wir haben das alles täglich beachtet und überprüft und ca. alle 3 Wochen eine 
Probeabrechnung zur Identifizierung und Bereinigung durchgeführt. 
Vor der endgültigen Abrechnung hatten wir trotzdem noch 14 Seiten (!) 
Fehlerausdrucke zu bearbeiten!“ 
Zusätzlicher ärztlicher Zeitaufwand: 
� etwa 30 bis 60min / Arbeitstag 
� je Patient etwa 1 Minute / Konsultation 
(„In einer Hausarzt-Praxis mit 1.100 Scheinen und a usgefeiltem Kürzelsystem - 
andere Praxen berichten von 3-5fach höherem Zeitauf wand“) 
30 
Kodieren oder Behandeln? 
• Das ärztliche Zeitbudget von max. 8-10 Stunden/Tag ist schon seit Jahren 
erschöpft 
• Bei 60 Patienten/Tag ist 1min/Patient für die Kodierung bereits 10-15% des 
Zeitbudgets 
• Akzeptabel ist also nur eine durchschnittliche Kodierzeit von wenigen Sekunden je 
Patient (wenn man die Versorgung nicht verschlechtern will) 
31 
Zwischenfazit 2 
• Die AKR führen (nach Einführung von Chipkarte, ICD und Kassenmaut) erneut zu 
einer unzumutbaren bürokratischen und zeitlichen Mehrbelastung. 
• Sie werden auch insofern eine Verschlechterung der Patientenversorgung 
bewirken. 
32 
AKR: Daten- und Patientenschutz 



VVNL110aa 35

• Bisher war im Einzelfall bei der Diagnosekodierung eine allgemeine, wenig 
stigmatisierende und der häufig nur vorübergehenden Problematik der Patienten 
angemessenere Diagnosekodierung möglich 
• Jetzt schreiben die AKR eine Verschlüsselungstiefe vor, die ein solches Vorgehen 
zum Schutze der Patientin nicht mehr zulässt 
33 
Je exakter die Diagnose, 
umso mehr Risiko für Patienten 
�  Die Versicherungsgesellschaften betreiben eine gemeinsame geheime Datei („Uni-
Wagnis-Datei“ bzw. HIS= Hinweis- und Informationssystem) in der gesundheitliche 
Probleme jahrelang gespeichert werden. 
�  Der Arzt muss also gerade im Zeitalter von eCard und zentralen Datenbanken 
damit rechnen, dass jede Diagnose ggf. auch lebenslang gespeichert wird und auch 
nach Jahren zu schweren (finanziellen) Folgen führen kann. 
Weitere Informationen: http://www.gdv.de/ und http://www.sueddeutsche.de/ 
geld/probleme-mit-versicherungen-schutzlos-im-datenspeicher-1.827195 
�  Probleme bei  
• Haftpflichtversicherung 
• Privater Krankenversicherung 
• Einstellung / Verbeamtung 
• … 
34 
Mögliche Versicherungsausschlüsse 
(Fiktive Liste aufgrund 20jähriger hausärztlicher Erfahrung) 
Grundsätzlich keine Vertragsabschlüsse (auch keine Lebens- oder Renten-
versicherung): 
Alkoholiker / Drogenabhängige / Rotlichtmilieu 
Im Regelfall keine Vertragsabschlüsse: (Ausnahmen möglich) 
Psychose / Depression / psychosomat. Erkrankung / Mobbingopfer / 
MS / Krebs / Diabetes 
Versicherung meist nur mit Ausschluss möglich: 
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates ( Hexenschuß, 
Lumbalgie, HWS-, BWS- und LWS-Syndrom, Bandscheibenvorfall, 
Meniskusoperation, Kreuzbandruptur, Tennisarm etc.) / Allergien (z. B. 
Heuschnupfen, Nickel-Allergie) und Bronchialasthma / Migräne 
Versicherung nur mit Risikozuschlägen: 
Kreislauferkrankungen (z.B. Bluthochdruck) / 
Erkrankungen der Verdauungsorgane / 
Stoffwechselstörungen (z.B. erhöhte Cholesterinwerte) 
 
 
35 
Vorsichtige Verwendung von Diagnosen 
Jegliche Form von „Upcoding“ vermeiden 
• beispielsweise HRBS / Asthma sauber trennen Patienten ggf. informieren bzw. 
warnen 
• beispielsweise Probepackung Johanniskraut lieber selbst kaufen als 
Diagnoseeintrag „Depression“ für ein Kassenrezept riskieren Symptome statt nicht 
gesicherter Diagnosen  
• beispielsweise an Stelle einer missverständlichen Codierung wie „I21.9 (A)“ 
(Ausschluss von Herzinfarkt) lieber das ungefährliche (und korrektere) 
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„R07.4“ (Thoraxschmerzen) zu verwenden. 
36 
Verstoß gegen Datenschutzgesetz? 
Bundesdatenschutzgesetz § 3a: 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit 
„Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und die 
Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel 
auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu 
verarbeiten oder zu nutzen. 
Insbesondere sind personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu 
pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und keinen 
im Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordert.“ 
Vorschrift neu gefasst durch das Gesetz zur Änderung datenschutzrechtlicher 
Vorschriften vom 14.08.2009 ( BGBl. I S. 2814) m.W.v. 01.09.2009. 
37 
Zwischenfazit 3 
• Die AKR werfen erhebliche datenschutzrechtliche Probleme auf 
• Sie können schicksalhafte Auswirkungen auf die Lebensläufe vollumfänglich 
verschlüsselter Patienten haben  
• Je mehr zentrale Datenfriedhöfe, umso größer die Gefahr des Datenmissbrauchs 
38 
KBV-Lyrik 
„Gute Gründe für richtiges Kodieren“ 
• „Mehr Zeit : Weniger ist häufig mehr. Das gilt auch beim Kodieren. Durch richtiges 
Kodieren kann die Anzahl der Kodes häufig reduziert werden. Also, wer einmal die 
Regeln beherrscht, spart Zeit und schafft Ordnung: Unnötige oder falsche Kodes 
verstopfennicht mehr das Praxisverwaltungssystem. 
• Weniger Kassenanfragen : Die Krankenkassen achten sehr genau darauf, welche 
Diagnosen die Ärzte kodieren. Wer unsauber kodiert, muss mit Kassenanfragen und 
Regressdrohungen, zum Beispiel zur Verordnung von Arzneimitteln, rechnen. Wer 
richtig kodiert, braucht davor weniger Angst zu haben.“ 
39 
KBV-Fahrplan 
• Ab 01.01.2011 treten die AKR flächendeckend in Kraft. 
• Bis 30.06.2011 wird es jedoch keine Sanktionen geben, wenn keine oder nur eine 
eingeschränkte Anwendung erfolgt. 
• Ab 30.06.2011 verbindlich vorgeschrieben 
�  Aber: Wer zuvor einmal das Modul eingeschaltet hat, bspw. zum Lernen und 
Testen (wie von der KBV empfohlen) kann es nicht mehr abschalten 
(KBVProgrammieranweisung an die Softwarehäuser) 
40 
KBV-Strategie 
41 
KBV-Strategie 
42 
AKR: Die Kosten 
• Die KBV schätzt die Kosten der Einführung (!) der AKR auf etwa 1 Milliarde Euro 
• Die Kosten des vermehrten Arbeitsaufwandes in den Praxen in den Folge jahren 
sind gar nicht abschätzbar 
43 
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Zwischenfazit 4 
• Niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten werden künftig bis zu 10% ihrer 
Arbeitszeit allein mit der Diagnosekodierung zubringen 
• Die Kosten bewegen sich im Milliardenbereich 
• Nicht bezifferbar sind die Kosten einer dann verschlechterten medizinischen 
Versorgung 
44 
Der Protest formiert sich 
45 
46 
Hausärzteverband Hessen 
Die DV des HÄV Hessen lehnt die ambulanten Kodierrichtlinien (AKR) der KBV ab. 
• Sie sind in der vorliegenden Form für Hausärzte nicht praktikabel und nicht 
umsetzbar. 
• Sie führen zu einer unzumutbaren bürokratischen und zeitlichen Mehrbelastung und 
werden auch insofern eine Verschlechterung der Patientenversorgung bewirken. 
• Sie werfen erhebliche datenschutzrechtliche Probleme auf (z.B. Kodierung psychia-
trischer Krankheitsbilder) und können schicksalshafte Auswirkungen auf die Leben-sl 
äufe vollumfänglich verschlüsselter Patienten haben (z.B. über die Uni-Wagnis-Datei 
der Versicherungen). 
• Mit ICD 10 und AKR lassen sich weder die Morbidität noch das Beratungs-und 
Behandlungsgeschehen in Hausarztpraxen abbilden. Sie werden im Gegenteil zu 
mehr Intransparenz und zu einem Zerrbild hausärztlicher Tätigkeit und … zu 
unkalkulierbaren Verschiebungen von Finanzmitteln innerhalb des GKV-Systems 
führen. 
Beschluß der DV des hessischen Hausärzteverbandes am 13.11.2010 
47 
48 
Was also tun? 
• Auswandern? 
• AKR in der Praxis nicht umsetzen? 
�  KBV-Prüfmodul sperrt gesamte Abrechnung 
�  oder: Kassen verweigern Vergütung 
• Keine Diagnosen mehr aufschreiben? 
�  Medikamentenregress! 
49 
Die Krankenkassen rüsten auf 
Es werden jetzt schon miteinander verknüpft und abgleichend ausgewertet: 
• Kassen-Stammdaten, 
• KV-Abrechnungsdaten, 
• Medikamenten-Verordnungsstatistiken, 
• DMP-Dokumentation 
 
Was also tun? 
• Die KV(en) gegen die KBV in Marsch setzen? 
• Sich den verordnete Bürokratieaufwand von den Kassen bezahlen lassen? 
• Downcoding? Motto: Wie viele (zehn)tausend Euro können wir einer Kasse pro Tag 
„wegcodieren“? 
54 
Das Dilemma der Krankenkassen 
Beispiel: Dialysepflichtiger Patient 
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Kodierung Variante A 
Z49.0 "Vorbereitung auf die Dialyse", 
Z49.1 "Extrakorporale Dialyse", 
Z49.2 "Sonstige Dialyse" 
 Z99.2 "Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse beiNiereninsuffizienz" 
� Hierarchisierte Morbiditätsgruppe (HMG) 130 = 48.967 Euro/Jahr 
Kodierung Variante B 
N18.0 "Terminale Niereninsuffizienz“ 
Hierarchisierte Morbiditätsgruppe (HMG) 131 = 2.274 Euro/Jahr 
55 
Das Dilemma der Krankenkassen 
�  „Chance“ für Ärzte/Psychotherapeuten? 
Kodierung Variante A 
Patient mit "Verdacht auf MS", 25 Jahre: 
 508 € 
Kodierung Variante B 
Patient, 25 Jahre mit gesicherter MS 7268,-- 
+ neurogene Blase 1960,-- 
+ Lämungen 1915,-- 
+ Rückenmarksbeteiligung 2054,-- 
+ Depression 1004,-- 
14.709 € 
56 
Alternative 
ICPC-2 ? 
57 
Alternative zu AKR: 
Kombination aus ICPC-2 + ICD-10 
ICPC-2 = International Classification of Primary Ca re 
+ 
ICD-10 = International Classification of Diseases 
CodA = Codierung in der Allgemeinmedizin* 
* Entwickelt von der Kasseler Codierungsgruppe: 
C. Claus, K. Meyer, A. Papke, U. Popert, 2010 
58 
Alternative zu AKR: 
Kombination aus ICPC-2 + ICD-10 
CodA = Codierung in der Allgemeinmedizin* 
�  ICPC-2 = Praxisnahe Diagnosen 
�  ICPC-2 = übersichtlich / weniger Fehlcodierungen 
�  ICPC-2 = symptomorientiert / weniger 
Versicherungsprobleme 
�  ICPC-2 = internationaler Vergleich möglich 
�  ICD-10 = bei Bedarf tiefere Verschlüsselung möglich  
�  ICD-10 = Bisherige Diagnosen weiter verwendbar 
�  ICD-10 = Austausch von Diagnosen weiter möglich 
�  Vereinfachung: Ohne * und + Diagnosen 
�  RSA-relevante Diagnosen 
* Auch für Notdienst und Spezialisten außerhalb Ker nbereich 
59 
Alternative zu AKR: 
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Kombination aus ICPC-2 + ICD-10 
60 
Rückblende 
Wofür sollen die AKR noch einmal eingeführt werden? 
Richtig: Ärzte sollen durch möglichst exakte Diagnosenkodierung für 
einen funktionierenden Finanzausgleich zwischen den Krankenkassen sorgen 
�  Wohl gemerkt: Es geht nicht um bessere Patientenversorgung, 
sondern um die Lenkung von Finanzströmen! 
61 
Abblende 
(Morbi-) RSA, Kodierung und AKR wären alle völlig überflüssig, wenn in Deutschland 
�  nicht hunderte von Krankenkassen existierten, sondern wie in vielen 
europäischen Ländern nur eine Einheitskasse 
�  nicht „Kassenwettbewerb“ in ein staatlichdirigistisch strukturiertes 
Gesundheitswesen eingeführt worden wäre – ein Anachronismus 
62 
Übrigens… 
… wird in der Schweiz eine deutlich abgespeckte ICD-Version mit nur grober 
Zuordnung zu Organsystemen und Konzentration von exakter Kodifizierung auf 
einige wenige, klinisch relevante und häufige Krankheiten (z.B. Hypertonie) benutzt. 
… brauchen und bekommen die österreichischen Gebietskrankenkassen von 
den Ärzten keinerlei Diagnosen, geschweige denn Kodierungen. 
Na also, geht doch! 
63 
Fazit 
• Weder Kodiertiefe noch Komplexität der AKR werden durch die gesetzliche 
Grundlage gedeckt 
• Erhebliche datenschutzrechtliche Probleme 
• Bürokratischer Overkill mit drastischen Folgen 
für die Patientenversorgung 
• Kosten im Milliardenbereich, deren Erstattung von der KBV nicht einmal 
ansatzweise eingefordert werden 
64 
Wie kodiert man also AKR? 
�  F79.- Nicht näher bezeichneter Schwachsinn 
Und die Folgen? 
• R45.2 Unglücklichsein 
• R45.4 Wut 
• R45.7 Emotionaler Schock oder Stress 
• R 53 Unwohlsein 
• R 11 Übelkeit 
65 
AKR – Nein Danke! 
66 
Ich habe fertig! 
Wolf Eckert, Rheinstrasse 8, 61206 Wöllstadt, Telefon 06034/2354 
Ambulante Kodierrichtlinien: 
Kodierung statt Patientenversorgung? 
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17.  Termine 2011 
 
Für das 1. Halbjahr 2011 hat der Vorstand folgende Termine geplant: 
 
Jahresmitgliederversammlung am  Samstag den 7. Mai 2011 
Fortbildungsveranstaltung über die Kodierrichtlinien im 1. Quartal 2011 
Vorstandstelefonkonferenzen am  20.01; 17.02; 14.04.2011, 19.30 
Vorstandssitzung in Hannover 24.03.2011, 19.30 
Bei letzterer ist die Teilnahme von Mitgliedern ist bei vorheriger Anmeldung möglich. 
 
 
18.  Anlagen 
 
A1  Ordentliche Jahresmitgliederversammlung bvvp-Nd s 
am 24.4.2010 in Hannover 

(im �+�R�W�H�O���6�F�K�Z�H�L�]�H�U���+�R�+�R�W�H�O���6�F�K�Z�H�L�]�H�U���+�R�+�R�W�H�O���6�F�K�Z�H�L�]�H�U���+�R�+�R�W�H�O���6�F�K�Z�H�L�]�H�U���+�R�I�������&�U�R�Z�Q���3�O�D�]�D�����+�L�Q�¾�E�H�U�V�W�U�����������������������+�D�Q�Q�R�Y�H�U���I�������&�U�R�Z�Q���3�O�D�]�D�����+�L�Q�¾�E�H�U�V�W�U�����������������������+�D�Q�Q�R�Y�H�U���I�������&�U�R�Z�Q���3�O�D�]�D�����+�L�Q�¾�E�H�U�V�W�U�����������������������+�D�Q�Q�R�Y�H�U���I�������&�U�R�Z�Q���3�O�D�]�D�����+�L�Q�¾�E�H�U�V�W�U�����������������������+�D�Q�Q�R�Y�H�U����������
 
Teilnehmende Mitglieder: 18 plus 6 Ermächtigungen (incl. Vorstand) 
 
Vom Vorstand waren anwesend: 
Dr. med. J. Merholz, Irene Bruns, Yvo Kühn, Dr. phil. Jürgen Bantelmann, Dr. med. 
A.Mann-Rentz und kooptierte Mitglieder Dieter Fischbeck und Dr. med. Claudia 
Geller-Wollentin. 
 
Die diesjährige Mitgliederversammlung begann um 10.15h mit einem sehr 
anschaulichen und informativen Vortrag zum Thema „Schweigen ist Gold“  (Die 
ärztliche Schweigepflicht im Spannungsfeld zwischen strafrechtlicher Verantwortung 
und Auskunftsbegehren Dritter) durch Herrn Rechtsanwalt Dr. jur. Holger Nitz, 
Hannover, der in kompetenter Weise referierte, und parallel die Fragen aus dem 
Auditorium sehr lebendig, praxisnah und verständlich beantwortete. 
 
Protokoll der Mitgliederversammlung des BVVP-Nieder sachsen 
13.00h bis 15.30h 
 
TOP: 
1. �%�H�J�U�¾�¡�X�Q�J���X�Q�G���(�U�¸�I�I�Q�X�Q�J���G�X�U�F�K���G�H�Q���9�R�U�V�L�W�]�H�Q�G�H�Q���'�U�����0�H�U�K�R�O�]�%�H�J�U�¾�¡�X�Q�J���X�Q�G���(�U�¸�I�I�Q�X�Q�J���G�X�U�F�K���G�H�Q���9�R�U�V�L�W�]�H�Q�G�H�Q���'�U�����0�H�U�K�R�O�]�%�H�J�U�¾�¡�X�Q�J���X�Q�G���(�U�¸�I�I�Q�X�Q�J���G�X�U�F�K���G�H�Q���9�R�U�V�L�W�]�H�Q�G�H�Q���'�U�����0�H�U�K�R�O�]�%�H�J�U�¾�¡�X�Q�J���X�Q�G���(�U�¸�I�I�Q�X�Q�J���G�X�U�F�K���G�H�Q���9�R�U�V�L�W�]�H�Q�G�H�Q���'�U�����0�H�U�K�R�O�]��������

2. �)�H�V�W�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�¦�¡�H�Q���(�L�Q�O�D�G�X�Q�J���X�Q�G���G�H�U���%�H�V�F�K�O�X�V�V�I�¦�K�L�J�N�H�L�W�)�H�V�W�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�¦�¡�H�Q���(�L�Q�O�D�G�X�Q�J���X�Q�G���G�H�U���%�H�V�F�K�O�X�V�V�I�¦�K�L�J�N�H�L�W�)�H�V�W�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�¦�¡�H�Q���(�L�Q�O�D�G�X�Q�J���X�Q�G���G�H�U���%�H�V�F�K�O�X�V�V�I�¦�K�L�J�N�H�L�W�)�H�V�W�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���R�U�G�Q�X�Q�J�V�J�H�P�¦�¡�H�Q���(�L�Q�O�D�G�X�Q�J���X�Q�G���G�H�U���%�H�V�F�K�O�X�V�V�I�¦�K�L�J�N�H�L�W��������

�+�H�U�U���'�U�����0�H�U�K�R�O�]���V�W�H�O�O�W���G�L�H���%�H�V�F�K�O�X�V�V�I�¦�K�L�J�N�H�L�W���P�L�W���������$�Q�Z�H�V�H�Q�G�H�Q���X�Q�G�������H�U�P�¦�F�K�W�L�J�W�H�Q��

�6�W�L�P�P�H�Q���E�H�L���D�N�W�X�H�O�O�����������0�L�W�J�O�L�H�G�H�U�Q���I�H�V�W����

3. �)�H�V�W�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���7�D�J�H�V�R�U�G�Q�X�Q�J�)�H�V�W�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���7�D�J�H�V�R�U�G�Q�X�Q�J�)�H�V�W�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���7�D�J�H�V�R�U�G�Q�X�Q�J�)�H�V�W�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���7�D�J�H�V�R�U�G�Q�X�Q�J��������

�'�L�H���7�D�J�H�V�R�U�G�Q�X�Q�J���Z�L�U�G���H�L�Q�V�W�L�P�P�L�J���D�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q����

4. �*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J���G�H�V���3�U�R�W�R�N�R�O�O�V���G�H�U���0�L�W�J�O�L�H�G�H�U�Y�H�U�V�D�P�P�O�X�Q�J���Y�R�P�����������������������*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J���G�H�V���3�U�R�W�R�N�R�O�O�V���G�H�U���0�L�W�J�O�L�H�G�H�U�Y�H�U�V�D�P�P�O�X�Q�J���Y�R�P�����������������������*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J���G�H�V���3�U�R�W�R�N�R�O�O�V���G�H�U���0�L�W�J�O�L�H�G�H�U�Y�H�U�V�D�P�P�O�X�Q�J���Y�R�P�����������������������*�H�Q�H�K�P�L�J�X�Q�J���G�H�V���3�U�R�W�R�N�R�O�O�V���G�H�U���0�L�W�J�O�L�H�G�H�U�Y�H�U�V�D�P�P�O�X�Q�J���Y�R�P������������������������������

�'�D�V���3�U�R�W�R�N�R�O�O���Z�L�U�G���Y�R�Q���G�H�U���0�9���R�K�Q�H���(�L�Q�Z�¦�Q�G�H���J�H�Q�H�K�P�L�J�W����

5. �%�H�U�L�F�K�W���G�H�V���9�R�U�V�W�D�Q�G�H�V�%�H�U�L�F�K�W���G�H�V���9�R�U�V�W�D�Q�G�H�V�%�H�U�L�F�K�W���G�H�V���9�R�U�V�W�D�Q�G�H�V�%�H�U�L�F�K�W���G�H�V���9�R�U�V�W�D�Q�G�H�V��������
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�+�H�U�U���'�U�����0�H�U�K�R�O�]�����������9�R�U�V�L�W�]�H�Q�G�H�U�����+�H�U�U���'�U�����0�H�U�K�R�O�]�����������9�R�U�V�L�W�]�H�Q�G�H�U�����+�H�U�U���'�U�����0�H�U�K�R�O�]�����������9�R�U�V�L�W�]�H�Q�G�H�U�����+�H�U�U���'�U�����0�H�U�K�R�O�]�����������9�R�U�V�L�W�]�H�Q�G�H�U�����I�D�V�V�W���G�L�H���M�¦�K�U�O�L�F�K�H�Q���$�N�W�L�Y�L�W�¦�W�H�Q���G�H�V���9�R�U�V�W�D�Q�G��

�]�X�V�D�P�P�H�Q�����1�H�E�H�Q���G�H�Q���L�Q�K�D�O�W�O�L�F�K�H�Q���7�K�H�P�H�Q���Z�D�U���G�L�H���%�H�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�V���9�R�U�V�W�D�Q�G�V���L�P��

�J�H�V�D�P�W�H�Q���-�D�K�U���H�L�Q���N�U�L�W�L�V�F�K�H�V���7�K�H�P�D�����+�H�U�U���'�U�����0�H�U�K�R�O�]���E�H�N�U�¦�I�W�L�J�W���G�H�Q���9�R�U�V�L�W�]���D�X�V��

�S�U�L�Y�D�W�H�Q���*�U�¾�Q�G�H�Q���D�X�I�J�H�E�H�Q���]�X���Z�R�O�O�H�Q�����(�U���H�U�O�¦�X�W�H�U�W���G�H�Q���0�L�W�J�O�L�H�G�H�U�Q���G�L�H���$�U�E�H�L�W���G�H�V��

�9�R�U�V�W�D�Q�G�V���X�Q�G���P�R�W�L�Y�L�H�U�W���]�X�U���0�L�W�D�U�E�H�L�W�����=�X���Z�H�L�W�H�U�H�Q���$�N�W�L�Y�L�W�¦�W�H�Q�����'�L�H���4�0���6�H�P�L�Q�D�U�H��

�V�H�L�H�Q���]�Z�D�U���H�L�Q���I�L�Q�D�Q�]�L�H�O�O���H�L�Q���9�H�U�O�X�V�W�J�H�V�F�K�¦�I�W���J�H�Z�H�V�H�Q���L�Q�K�D�O�W�O�L�F�K���D�E�H�U���H�L�Q���J�U�R�¡�H�U��

�(�U�I�R�O�J�����(�V��

�I�R�O�J�W���H�L�Q���%�H�U�L�F�K�W���D�X�V���G�H�U���.�O�D�J�H�I�U�R�Q�W���X�Q�G���X�Q�V�H�U�H�U���Q�X�Q���N�R�P�I�R�U�W�D�E�O�H�Q���/�D�J�H���P�L�W���G�H�P��

�=�H�L�W�E�X�G�J�H�W�����I�¾�U���D�O�O�H���G�L�H���K�D�X�S�W�V�¦�F�K�O�L�F�K���S�V�\�F�K�R�W�K�H�U�D�S�H�X�W�L�V�F�K���D�U�E�H�L�W�H�Q�������'�L�H��

�0�L�W�J�O�L�H�G�H�U�Z�H�U�E�X�Q�J���G�X�U�F�K���$�Q�V�F�K�U�H�L�E�H�Q���D�O�O�H�U���Q�H�X���Q�L�H�G�H�U�J�H�O�D�V�V�H�Q���.�R�O�O�H�J�H�Q�����Y�R�Q���)�U�D�X��

�0�D�Q�Q���5�H�Q�W�]���Y�L�H�U�W�H�O�M�¦�K�U�O�L�F�K���D�X�V���G�H�Q���.�9���/�L�V�W�H�Q���K�H�U�D�X�V�J�H�V�X�F�K�W�����K�¦�W�W�H�Q�������Q�H�X�H��

�0�L�W�J�O�L�H�G�H�U���P�R�W�L�Y�L�H�U�W���L�Q���G�H�Q���9�H�U�E�D�Q�G���H�L�Q�]�X�W�U�H�W�H�Q�����(�W�Z�D�V���V�F�K�Z�L�H�U�L�J�H�U���J�H�V�W�D�O�W�H���V�L�F�K���G�L�H��

�.�R�P�P�X�Q�L�N�D�W�L�R�Q���]�Z�L�V�F�K�H�Q���9�R�U�V�W�D�Q�G���X�Q�G���0�L�W�J�O�L�H�G�H�U�Q�����'�H�U���9�H�U�V�X�F�K���G�L�H���.�R�P�P�X�Q�L�N�D�W�L�R�Q����

�D�X�V���.�R�V�W�H�Q�J�U�¾�Q�G�H�Q�������¾�E�H�U���G�L�H���+�R�P�H�S�D�J�H���O�D�X�I�H�Q���]�X���O�D�V�V�H�Q�����V�H�L���Q�L�F�K�W���J�X�W��

�D�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q���Z�R�U�G�H�Q�����Z�H�V�K�D�O�E���]�X�N�¾�Q�I�W�L�J���Z�L�H�G�H�U���H�L�Q���1�H�Z�V�O�H�W�W�H�U���D�O�V���(���P�D�L�O�����J�J�I�����D�X�F�K��

�S�H�U���)�D�[���R�G�H�U���3�R�V�W���Y�H�U�V�F�K�L�F�N�W���Z�H�U�G�H�Q���P�X�V�V���V�R�O�O�����:�H�J�H�Q���G�H�U���:�L�G�H�U�V�S�U�¾�F�K�H���Z�L�U�G���I�¾�U��

�.�R�O�O�H�J�H�Q�����G�L�H���X�Q�W�H�U���G�H�P���=�H�L�W�E�X�G�J�H�W���D�U�E�H�L�W�H�Q���Z�H�L�W�H�U�K�L�Q���Q�L�F�K�W���H�P�S�I�R�K�O�H�Q���]�X��

�Z�L�G�H�U�V�S�U�H�F�K�H�Q�����1�X�U���H�L�Q���.�R�O�O�H�J�H���K�D�E�H���V�L�F�K���¾�E�H�U���G�L�H���*�U�H�Q�]�H�Q���Y�R�Q�����������������0�L�Q�X�W�H�Q���D�O�V��

�Q�L�F�K�W���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G���E�H�V�F�K�Z�H�U�W�����$�Q�G�H�U�V���V�H�K�H���H�V���I�¾�U���.�R�O�O�H�J�H�Q���D�X�V�����G�L�H���H�L�Q�H�P���5�/�9��

�X�Q�W�H�U�O�¦�J�H�Q�����(�L�Q���:�L�G�H�U�V�S�U�X�F�K�V�I�R�U�P�X�O�D�U���O�L�H�J�H���D�X�I���G�H�U���+�R�P�H�S�D�J�H���G�H�V���%�X�Q�G�H�V���%�9�9�3���I�¾�U��

�V�L�H���E�H�U�H�L�W����

�(�L�Q���7�2�3���V�H�L���G�L�H���$�Q�K�H�E�X�Q�J���G�H�U���0�L�W�J�O�L�H�G�V�E�H�L�W�U�¦�J�H���G�D���G�X�U�F�K���H�U�K�¸�K�W�H���$�E�J�D�E�H�Q���D�Q���G�H�Q��

�%�X�Q�G�H�V�Y�R�U�V�W�D�Q�G�����5�¾�F�N�O�D�J�H�Q���D�X�I�J�H�O�¸�V�W���Z�H�U�G�H�Q���P�X�V�V�W�H�Q���X�Q�G���Z�H�L�W�H�U�H���$�X�V�J�D�E�H�Q���D�X�I��

�G�H�Q���9�H�U�E�D�Q�G���]�X�N�¦�P�H�Q����

�(�L�Q���Z�L�F�K�W�L�J�H�V�������G�D�V���Z�L�F�K�W�L�J�H�������7�K�H�P�D���G�L�H�V�H�Q���-�D�K�U�H�V���Z�H�U�G�H���G�L�H���.�9���:�D�K�O���]�X�U��

�9�H�U�W�U�H�W�H�U�Y�H�U�V�D�P�P�O�X�Q�J���V�H�L�Q�����(�V���E�H�V�W�H�K�H���G�D�V���$�Q�V�L�Q�Q�H�Q���H�L�Q�H���/�L�V�W�H���±�6�S�U�H�F�K�H�Q�G�H��

�0�H�G�L�]�L�Q�¯���]�X���R�U�J�D�Q�L�V�L�H�U�H�Q�����Z�D�V���H�L�Q�H�P���J�H�Z�D�O�W�L�J�H�Q���$�Q�V�L�Q�Q�H�Q���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�����$�E�H�U���H�V���V�H�L��

�D�X�V�V�H�U�R�U�G�H�Q�W�O�L�F�K���Z�L�F�K�W�L�J���9�H�U�W�U�H�W�H�U���D�X�V���X�Q�V�H�U�H�Q���5�H�L�K�H�Q���L�Q���G�L�H���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�Q��

�*�U�H�P�L�H�Q���]�X���H�Q�W�V�H�Q�G�H�Q����

�)�U�D�X���,�U�H�Q�H���%�U�X�Q�V�����������9�R�U�V�L�W�]�H�Q�G�H�����)�U�D�X���,�U�H�Q�H���%�U�X�Q�V�����������9�R�U�V�L�W�]�H�Q�G�H�����)�U�D�X���,�U�H�Q�H���%�U�X�Q�V�����������9�R�U�V�L�W�]�H�Q�G�H�����)�U�D�X���,�U�H�Q�H���%�U�X�Q�V�����������9�R�U�V�L�W�]�H�Q�G�H�����E�H�U�L�F�K�W�H�W���Y�R�Q���G�H�U���.�L�Q�G�H�U�����X�Q�G��

�-�X�J�H�Q�G�S�V�\�F�K�R�W�K�H�U�D�S�H�X�W�H�Q�T�X�R�W�H���X�Q�G���E�H�N�O�D�J�W�����G�D�V�V���G�L�H���G�H�U�]�H�L�W�L�J�H���5�H�J�H�O�X�Q�J���Q�L�F�K�W���G�L�H��

�5�H�D�O�W�¦�W���D�E�E�L�O�G�H���E�]�Z�����E�H�U�¾�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H���X�Q�G���H�V���]�X���8�Q�J�H�U�H�F�K�W�L�J�N�H�L�W�H�Q���N�R�P�P�H�����6�L�H���U�X�I�W���G�L�H��

�0�L�W�J�O�L�H�G�H�U���D�X�I�����G�D�V�V���G�L�H�M�H�Q�L�J�H�Q���G�L�H���¾�E�H�U���6�R�Q�G�H�U�E�H�G�D�U�I���]�X�J�H�O�D�V�V�H�Q���V�H�L�H�Q���������-�D�K�U�H��

�Q�D�F�K���G�H�U���=�X�O�D�V�V�X�Q�J���G�H�Q���$�Q�W�U�D�J���D�Q���G�L�H���.�9���]�X�U���Y�R�O�O�H�Q���=�X�O�D�V�V�X�Q�J���]�X���V�W�H�O�O�H�Q����
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�)�U�D�X���'�U�����*�H�O�O�H�U�)�U�D�X���'�U�����*�H�O�O�H�U�)�U�D�X���'�U�����*�H�O�O�H�U�)�U�D�X���'�U�����*�H�O�O�H�U���������:�R�O�O�H�Q�W�L�Q�����N�R�R�S�W�L�H�U�W�H�V���9�R�U�V�W�D�Q�G�V�P�L�W�J�O�L�H�G�����:�R�O�O�H�Q�W�L�Q�����N�R�R�S�W�L�H�U�W�H�V���9�R�U�V�W�D�Q�G�V�P�L�W�J�O�L�H�G�����:�R�O�O�H�Q�W�L�Q�����N�R�R�S�W�L�H�U�W�H�V���9�R�U�V�W�D�Q�G�V�P�L�W�J�O�L�H�G�����:�R�O�O�H�Q�W�L�Q�����N�R�R�S�W�L�H�U�W�H�V���9�R�U�V�W�D�Q�G�V�P�L�W�J�O�L�H�G�����E�H�U�L�F�K�W�H�W���Y�R�Q���G�H�Q��

�4�0�9�H�U�D�Q�V�W�D�O�W�X�Q�J�H�Q����

�6�L�H���V�H�L�H�Q���J�X�W���D�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q���Z�R�U�G�H�Q���D�E�H�U���H�L�Q���9�H�U�I�D�K�U�H�Q�V�I�H�K�O�H�U���K�D�E�H��

�U�¾�F�N�E�O�L�F�N�H�Q�G���G�D�U�L�Q���E�H�V�W�D�Q�G�H�Q���G�H�Q���3�U�H�L�V�X�Q�W�H�U�V�F�K�L�H�G���]�Z�L�V�F�K�H�Q���0�L�W�J�O�L�H�G�H�U�Q���X�Q�G���1�L�F�K�W����

�0�L�W�J�O�L�H�G�H�U�Q���]�X���J�H�U�L�Q�J���D�Q�J�H�V�H�W�]�W���]�X���K�D�E�H�Q�����V�R���G�D�V�V���Q�L�F�K�W���J�H�Q�¾�J�H�Q�G���0�R�W�L�Y�D�W�L�R�Q���]�X�P��

�(�L�Q�W�U�L�W�W���L�Q���G�H�Q���%�9�9�3���E�H�V�W�D�Q�G�H�Q���K�D�E�H�����'�D�V���9�R�W�X�P���G�H�U���7�H�L�O�Q�H�K�P�H�U���V�H�L���D�E�H�U���H�L�Q�G�H�X�W�L�J��

�S�R�V�L�W�L�Y���D�X�V�J�H�I�D�O�O�H�Q�����'�L�H���.�R�O�O�H�J�H�Q���V�F�K�¦�W�]�H�Q���H�V���V�H�K�U���D�Q���H�L�Q�H�P���7�D�J���L�P���-�D�K�U���G�D�V���4�0���L�P��

�N�R�O�O�H�J�L�D�O�H�Q���$�X�V�W�D�X�V�F�K���D�E�D�U�E�H�L�W�H�Q���]�X���N�¸�Q�Q�H�Q�����'�L�H���3�K�D�V�H���G�H�U���(�L�Q�V�W�H�L�J�H�U�V�H�P�L�Q�D�U�H���V�H�L��

�Q�X�Q���D�E�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�����G�D���R�I�I�H�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���G�L�H���P�H�L�V�W�H�Q���.�R�O�O�H�J�H�Q���V�L�F�K���I�¾�U���H�L�Q���4�0���6�\�V�W�H�P��

�H�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���K�D�E�H�Q�����6�R�O�O�W�H�Q���V�L�F�K���G�H�Q�Q�R�F�K���,�Q�W�H�U�H�V�V�H�Q�W�H�Q���I�¾�U���H�L�Q���(�L�Q�V�W�H�L�J�H�U�V�H�P�L�Q�D�U���D�Q��

�G�H�Q���9�H�U�E�D�Q�G���Z�H�Q�G�H�Q�����Z�¾�U�G�H�������E�H�L���J�H�Q�¾�J�H�Q�G���$�Q�P�H�O�G�X�Q�J�H�Q�������H�L�Q���Q�H�X�H�V��

�(�L�Q�V�W�H�L�J�H�U�V�H�P�L�Q�D�U���L�Q���.�R�R�S�H�U�D�W�L�R�Q���P�L�W���G�H�Q���/�9���+�D�P�E�X�U�J���X�Q�G���/�9���6�F�K�O�H�V�Z�L�J���+�R�O�V�W�H�L�Q���L�Q��

�+�D�P�E�X�U�J���R�U�J�D�Q�L�V�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q���N�¸�Q�Q�H�Q����Potentielle Interessenten können sich bei Frau 
Glüsing - LV Hamburg - unter der Tel-Nr 040-72692778 registrieren lassen und den 
erforderlichen QM-Ordner dort erwerben. In diesem Jahr sei ein Aufbauseminar am 
25. September geplant. Ggf. könnten auch einzelne Neueinsteiger in Absprache mit 
dem Referenten Herrn Bannert, eingebunden werden. 

�+�H�U�U���)�L�V�F�K�E�H�F�N�+�H�U�U���)�L�V�F�K�E�H�F�N�+�H�U�U���)�L�V�F�K�E�H�F�N�+�H�U�U���)�L�V�F�K�E�H�F�N�����N�R�R�S�W�L�H�U�W�H�V���0�L�W�J�O�L�H�G���G�H�V���9�R�U�V�W�D�Q�G�V�����U�H�I�H�U�L�H�U�W���D�X�V���G�H�P���E�H�U�D�W�H�Q�G�H�Q��

�)�D�F�K�D�X�V�V�F�K�X�V�V�����(�V���V�H�L���G�H�U���9�H�U�V�X�F�K���X�Q�W�H�U�Q�R�P�P�H�Q���Z�R�U�G�H�Q���H�L�Q�H�Q���J�H�G�H�F�N�H�O�W�H�Q���±�7�R�S�I��

�3�V�\�F�K�R�W�K�H�U�D�S�L�H�¯���]�X���H�U�V�W�H�O�O�H�Q���D�O�V���*�H�J�H�Q�V�W�H�X�H�U�X�Q�J���J�H�J�H�Q���0�H�Q�J�H�Q�D�X�V�Z�H�L�W�X�Q�J�����(�U��

�E�H�P�¦�Q�J�H�O�W�����G�D�V�V���H�U���D�X�I���H�W�Z�D�V���X�Q�R�U�W�K�R�G�R�[�H���:�H�L�V�H���]�X���H�L�Q�H�U���6�W�H�O�O�X�Q�J�Q�D�K�P�H���L�Q���G�H�U��

�D�X�V�V�H�U�R�U�G�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���9�H�U�W�U�H�W�H�U�Y�H�U�V�D�P�P�O�X�Q�J���D�X�I�J�H�I�R�U�G�H�U�W���Z�R�U�G�H�Q���Z�D�U�����Z�D�V���]�X��

�,�U�U�L�W�D�W�L�R�Q�H�Q���I�¾�K�U�W�H�����6�F�K�O�L�H�¡�O�L�F�K���K�D�E�H���H�U���G�R�U�W���D�E�H�U���E�H�W�R�Q�W�����G�D�V�V���H�V���D�X�I���%�D�V�L�V���X�Q�V�H�U�H�U��

�5�H�F�K�W�V�X�U�W�H�L�O�H�Q�X�U��eine �%�H�U�H�F�K�Q�X�Q�J�V�J�U�X�Q�G�O�D�J�H���D�O�V���7�R�S�I�R�E�H�U�J�U�H�Q�]�H���J�H�E�H�Q���N�¸�Q�Q�H�����X�Q�G��

�]�Z�D�U�����±�$�Q�]�D�K�O���G�H�U���.�D�V�V�H�Q�D�U�]�W�V�L�W�]�H���P�X�O�W�L�S�O�L�]�L�H�U�W���P�L�W���G�H�P���0�L�Q�X�W�H�Q�Y�R�O�X�P�H�Q��

�X�P�J�H�U�H�F�K�Q�H�W���L�Q���(�X�U�R�¯�����'�H�U���+�L�Q�Z�H�L�V���V�H�L���O�H�W�]�W�O�L�F�K���]�X�U���.�H�Q�Q�W�Q�L�V���J�H�Q�R�P�P�H�Q���Z�R�U�G�H�Q���X�Q�G��

�D�P���(�Q�G�H���V�H�L���G�L�H���9�H�U�K�D�Q�G�O�X�Q�J���]�X���X�Q�V�H�U�H�Q���*�X�Q�V�W�H�Q���D�X�V�J�H�I�D�O�O�H�Q�����G�D���Z�L�U���O�H�W�]�W�O�L�F�K���G�X�U�F�K��

�G�L�H���=�H�L�W�P�L�Q�X�W�H�Q�Y�R�O�X�P�H�Q�E�H�J�U�H�Q�]�X�Q�J���U�H�F�K�W�O�L�F�K�����Q�R�F�K���"�����D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G���J�H�V�F�K�¾�W�]�W���V�H�L�H�Q����

�)�U�D�X���0�H�\�Q�H�U�W�����D�Q�Z�H�V�H�Q�G�H�V���0�L�W�J�O�L�H�G�����Z�H�L�V�W���G�D�U�D�X�I���K�L�Q�����G�D�V�V���G�H�U���9�R�U�I�D�O�O���]�H�L�J�H���Z�L�H��

�X�Q�V�L�F�K�H�U���X�Q�V�H�U�H���+�R�Q�R�U�D�U�H���L�P�P�H�U���Q�R�F�K���V�H�L�H�Q���X�Q�G���G�D�V�V���G�L�H�V�H�U���8�P�V�W�D�Q�G���X�Q�W�H�U���G�H�Q��

�3�V�\�F�K�R�W�K�H�U�D�S�H�X�W�H�Q���D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G���N�R�P�P�X�Q�L�]�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q���P�¾�V�V�H�����X�P���]�X�U���0�L�W�J�O�L�H�G�V�F�K�D�I�W��

�L�Q���G�H�Q���9�H�U�E�¦�Q�G�H�Q���]�X���P�R�W�L�Y�L�H�U�H�Q�����+�H�U�U���0�H�U�K�R�O�]���E�H�V�W�¦�W�L�J�W���G�L�H�V���G�X�U�F�K���H�L�J�H�Q�H��

�(�U�I�D�K�U�X�Q�J�H�Q����

�+�H�U�U���)�L�V�F�K�E�H�F�N���E�H�U�L�F�K�W�H�W���Z�H�L�W�H�U���Y�R�Q���H�L�Q�H�U���.�R�O�O�H�J�L�Q���G�L�H���D�X�I���G�H�Q���0�L�V�V�E�U�D�X�F�K���G�H�U��
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�%�H�U�X�I�V�E�H�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J���±�3�V�\�F�K�R�W�K�H�U�D�S�L�H�¯���G�X�U�F�K���Y�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q�H���(�U�J�R�W�K�H�U�D�S�H�X�W�H�Q���L�P��

�,�Q�W�H�U�Q�H�W���K�L�Q�J�H�Z�L�H�V�H�Q���K�D�E�H�����G�L�H���D�O�V���9�H�U�K�D�O�W�H�Q�V�W�K�H�U�D�S�H�X�W�H�Q���D�X�I�W�U�H�W�H�Q���Z�¾�U�G�H�Q�����'�L�H���3�7��

�.�D�P�P�H�U���V�H�L���L�Q���.�H�Q�Q�W�Q�L�V���J�H�V�H�W�]�W���X�Q�G���J�H�K�H���G�D�J�H�J�H�Q���Y�R�U����

�(�U���K�H�E�W���K�H�U�Y�R�U�����G�D�V�V���G�H�U���%�9�9�3���1�G�V���V�H�L�W���V�H�L�Q�H�U���*�U�¾�Q�G�X�Q�J���Y�R�Q���������D�X�I���Q�X�Q�P�H�K�U���¾�E�H�U��

���������0�L�W�J�O�L�H�G�H�U���D�Q�J�H�Z�D�F�K�V�H�Q���V�H�L�����V�H�L���$�X�V�G�U�X�F�N���G�H�U���J�X�W�H�Q���X�Q�G���V�L�Q�Q�Y�R�O�O�H�Q���$�U�E�H�L�W����

6. �%�H�U�L�F�K�W���G�H�V���6�F�K�D�W�]�P�H�L�V�W�H�U�V�%�H�U�L�F�K�W���G�H�V���6�F�K�D�W�]�P�H�L�V�W�H�U�V�%�H�U�L�F�K�W���G�H�V���6�F�K�D�W�]�P�H�L�V�W�H�U�V�%�H�U�L�F�K�W���G�H�V���6�F�K�D�W�]�P�H�L�V�W�H�U�V��������

�+�H�U�U���'�U�����%�D�Q�W�H�O�P�D�Q�Q���E�H�U�L�F�K�W�H�W���¾�E�H�U���G�H�Q���+�D�X�V�K�D�O�W�������������X�Q�G���V�W�H�O�O�W���G�H�Q���N�¾�Q�I�W�L�J�H�Q��

�+�D�X�V�K�D�O�W�������������Y�R�U�����'�L�H���J�H�Q�D�X�H�Q���$�X�I�V�W�H�O�O�X�Q�J�H�Q���N�¸�Q�Q�H�Q���E�H�L���,�Q�W�H�U�H�V�V�H���L�Q���G�H�U��

�*�H�V�F�K�¦�I�W�V�V�W�H�O�O�H���H�L�Q�J�H�V�H�K�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����������������������������������������������������ü���ü���ü���ü���(�L�Q�D�K�P�H�Q�����L�Q�F�O�����G�H�U���������������ü���D�X�V���G�H�Q��

�5�¾�F�N�O�D�J�H�Q�����V�W�¾�Q�G�H�Q���$�X�I�Z�H�Q�G�X�Q�J�H�Q���L�Q���+�¸�K�H���Y�R�Q���������������������������������������������������ü���ü���ü���ü���H�Q�W�J�H�J�H�Q���Z�R�U�D�X�V���V�L�F�K���H�L�Q��

�U�H�F�K�Q�H�U�L�V�F�K�H�V���'�H�I�L�]�L�W���Y�R�Q�������������������������������������������ü���ü���ü���ü���H�U�J�H�E�H����

�������0�L�W�J�O�L�H�G�H�U���V�H�L�H�Q���D�X�V�J�H�V�F�K�L�H�G�H�Q�����G�D�J�H�J�H�Q���������Q�H�X�H���0�L�W�J�O�L�H�G�H�U���K�L�Q�]�X�J�H�N�R�P�P�H�Q����

7. �%�H�U�L�F�K�W���G�H�U���.�D�%�H�U�L�F�K�W���G�H�U���.�D�%�H�U�L�F�K�W���G�H�U���.�D�%�H�U�L�F�K�W���G�H�U���.�D�V�V�H�Q�S�U�¾�I�H�U�V�V�H�Q�S�U�¾�I�H�U�V�V�H�Q�S�U�¾�I�H�U�V�V�H�Q�S�U�¾�I�H�U��������

�'�L�H���J�H�Z�¦�K�O�W�H�Q���.�D�V�V�H�Q�S�U�¾�I�H�U�����)�U�D�X���(�O�N�H���5�D�W�W�D�\���X�Q�G���)�U�D�X���%�U�L�J�L�W�W�H���*�D�Q�G�H�U�W�����K�D�E�H�Q���G�L�H��

�.�D�V�V�H���X�Q�G���G�L�H���%�X�F�K�I�¾�K�U�X�Q�J���H�L�Q�J�H�K�H�Q�G���J�H�S�U�¾�I�W���X�Q�G���I�¾�U���N�R�U�U�H�N�W���E�H�I�X�Q�G�H�Q����

8. �(�Q�W�O�D�V�W�X�Q�J���G�H�V���6�F�K�D�W�]�P�H�L�V�W�H�U�V�(�Q�W�O�D�V�W�X�Q�J���G�H�V���6�F�K�D�W�]�P�H�L�V�W�H�U�V�(�Q�W�O�D�V�W�X�Q�J���G�H�V���6�F�K�D�W�]�P�H�L�V�W�H�U�V�(�Q�W�O�D�V�W�X�Q�J���G�H�V���6�F�K�D�W�]�P�H�L�V�W�H�U�V��������
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e-Mail schatzmeister.bvvp@bvvp � ndsev.de  
 
 
A3  Musterschreiben Widerspruch für RLV-Kollegen 
 
a) bvvp - Widerspruchsformular Quartal IV/09  für Kinder- und Jugendlichenpsychiater (innen), 
Psychiater(innen) und Nervenärzte 
 
 
Kassenärztliche Vereinigung  
 
 
Widerspruch gegen den Honorarbescheid IV/09 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
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hiermit lege ich Widerspruch gegen den Honorarbescheid IV/09 ein. Die Einlegung des Widerspruchs 
erfolgt zur Fristwahrung. Der Widerspruch richtet sich gegen die gesetz- und verfassungswidrige 
Vergütung der psychiatrischen Leistungen im Regelleistungsvolumen und der quotierten 
Gesprächsleistungen. Die Vergütung verstößt gegen das sich aus Art. 12 i.V.m. Art. 3 I GG ergebende 
Gebot der Verteilungsgerechtigkeit  und gegen das Gebot der Angemessenheit der Vergütung.  
Der Widerspruch bezieht sich auf die Leistungen der Fachkapitel Kapitel 14 und 21 und des Kapitels 
35.1. Diese Leistungen sind größtenteils zeitgebunden und werden aufgrund der arztindividuellen 
Regelleistungsvolumen unzureichend vergütet. Zudem wird aufgrund der Quotierung der 
Gesprächsleistungen der Fachkapitel 14 und 21 diese grundlegende psychiatrische 
Versorgungstätigkeit nicht adäquat vergütet.  
Die prekäre wirtschaftliche Lage der psychiatrischen Praxen mit Einführung der PZGV bzw. RLV hat 
sich mit dem EBM 2009 und der Neuberechnung der RLV auch nach Herausnahme der 
Gesprächsleistungen aus dem RLV nicht grundlegend verbessert. Die KV ist verpflichtet für eine 
verteilungsgerechte Vergütung zu sorgen sowie dafür, dass Vergütungsregeln nicht zu einer 
Gefährdung des Sicherstellungsauftrags führen. Besonders Praxen mit Schwerpunkt auf Behandlung 
schwer chronisch psychisch Erkrankter sind auf  angemessene Vergütung ihrer Gesprächsleistungen 
angewiesen. Die Honorarbedingungen hindern sie daran, ihren Versorgungsauftrag zu erfüllen. Die 
fachspezifischen Gesprächsleistungen bei Psychiatern werden durch die vorgenommene Quotierung 
von 86,23% erneut unter das Niveau gedrückt, das ihnen ermöglichen würde, ihren Patienten ein 
fachlich gebotenes Gesprächsangebot unter wirtschaftlich tragbaren Bedingungen vorzuhalten. Ein 
hoher Anteil der regelhaft erforderlichen Gesprächsleistungen (probatorische Sitzungen, 
Gesprächsleistungen der Fachkapitel 14 und 21) werden von einer sachgerechten Vergütung 
abgeschnitten. Zusätzlich verursachen die unsachgemäß niedrigen Fallwerte, dass probatorischer 
Sitzungen in größerem Umfang nicht zum vom BSG für erforderlich gehaltenen Mindestpunktwert 
von 2,56 ct vergütet werden. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind verpflichtet, für eine 
verfassungs- und gesetzeskonforme Vergütung der Leistungen der Psychiater und Psychotherapeuten 
zu sorgen.  
Ich bitte, diesen Widerspruch vorläufig aus Kosten- wie auch Verfahrensgründen nicht zu bescheiden 
und erst das Ergebnis des anhängigen Musterverfahrens gegen die Festsetzung der RLV/PZGV (S 11 
KA 5203/08, SG Stuttgart) abzuwarten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Datum     Unterschrift         Praxisstempel 
 
 
     
b) bvvp - Widerspruchsformular Quartal IV/09  für PP, KJP und ärztliche Psychotherapeuten, einschließlich 
Fachärzt(inn)en für Psychotherapeutische Medizin 
 
 
Kassenärztliche Vereinigung  
 
 
Widerspruch gegen den Honorarbescheid IV/09 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit lege ich Widerspruch gegen den Honorarbescheid IV/09 ein. Die Einlegung des Widerspruchs 
erfolgt zur Fristwahrung. Der Widerspruch richtet sich gegen die gesetz- und verfassungswidrige 
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Vergütung psychotherapeutischer Leistungen. Die Vergütung verstößt gegen das sich aus Art. 12 
i.V.m. Art. 3 I GG ergebende Gebot der Verteilungsgerechtigkeit.  
 
Der Widerspruch erstreckt sich auf Fragen der rechtskonformen Umsetzung der vom Gesetzgeber 
bzw. vom Bewertungsausschuss festgesetzten Rechtsnormen durch die KV hinsichtlich der Vergütung 
der nicht genehmigungspflichtigen Leistungen im Zeitkontingent (arztgruppenübergreifende 
allgemeine Gebührenordnungspositionen, die Leistungen der Fachkapitel und des Kapitels 35.1). 
Diese Leistungen sind wie die genehmigungspflichtigen Leistungen größtenteils zeitgebunden und 
sind gemäß den Beschlüssen des Bewertungsausschusses zum Zeitkontingent zum 
Orientierungspunktwert zu vergüten und können nicht Abschlägen nach Konvergenzregelungen 
unterzogen werden.  
Diese Leistungen sind per se schon mit dem Zeitkontingent mengenausweitungsbegrenzt. Die mit 
Konvergenzregelungen vorgenommenen Honorarkürzungen wirken sich praktisch als reine 
Umverteilung zugunsten anderer, deutlich umsatz- und einkommensstärkerer Arztgruppen aus. Mit 
dem Zeitkontingent ist eine Austauschbarkeit von genehmigungspflichtigen Leistungen in nicht 
genehmigungspflichtige Leistungen ermöglicht worden. Abschläge auf die nicht 
genehmigungspflichtigen Leistungen erfassen somit systematisch auch die im Austausch mit 
genehmigungspflichtigen Leistungen erbrachten übrigen Leistungen und stellen somit eine 
Beschneidung des rechtlich und gesetzlich verbrieften Anspruchs auf ein Mindesthonorar dar.  
Auch bei Berücksichtigung der Einkommenschancen der psychotherapeutisch Tätigen im Vergleich 
mit allen anderen Arztgruppen ergibt sich zwingend, dass ein Einbezug in eine Konvergenzregelung 
gegen das Gebot der Verteilungsgerechtigkeit verstößt. Die mit dem Zeitkontingent vorgegebene 
maximale Auslastung (von weniger als 4% der Psychotherapeuten realisiert) ermöglicht auch mit dem 
EBM 2009 nur das nach der BSG-Rechtsprechung erforderliche Einkommen unter dem 
Durchschnittseinkommen aller anderen Arztgruppen. Bei einem mit dem EBM 2009 sich ergebenden 
Durchschnittsumsatz der Psychotherapeuten von ca. 18.000,- € pro Quartal (entspricht ca. 72.000,- 
€/Jahr) entfällt jegliche Legitimation zur weiteren Stützung anderer deutlich besser verdienender 
Arztgruppen.     
Ich bitte, diesen Widerspruch vorläufig aus Kosten- wie auch Verfahrensgründen nicht zu bescheiden 
zugunsten des vom bvvp eingeleiteten Musterklageverfahrens. 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Datum     Unterschrift         Praxisstempel
     
 
A4  Aktualisierte Anmerkung zum Widerspruch 
 
Bitte beachten Sie, dass sich in der Anlage zwei Wi derspruchsformulare 
befinden. Nehmen Sie bitte nur den für Sie zutreffe nden: 
- Ärztlichen Psychotherapeuten, KJP, Psychologische Psychotherapeuten, 
Fachärzte für Psychosomatik und Psychotherapie nur den 
Widerspruchstext -Psychotherapie 
- Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie. Ki.-Ju.-Psychiater und 
Nervenärzte nur den Widerspruchstext Psychiatrie 
1. Zum Widerspruchstext Psychotherapie: 
Mit dem 1. Quartal EBM 2009 wurde die erhöhte Punktzahlbewertung von 2315 
Punkten für die genehmigungspflichtige Behandlungssitzung und der 
Orientierungspunktwert von 3,5001 ct eingeführt. Es gilt außerdem das 
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Zeitkontingent für genehmigungspflichtige und nicht genehmigungspflichtige 
Leistungen. 
Die Angemessenheit der Vergütung der genehmigungspflichtigen Leistungen wurde 
durch eine Erhöhung der EBM-Punktzahlbewertung auf jetzt 2315 Punkte 
gewährleistet. In Zukunft werden wir in Jahresschritten am Einkommen einer 
Vergleichsarztgruppe überprüfen, d.h. erstmalig ab 2011, ob eine weitere 
Punktzahlerhöhung im EBM erforderlich ist, um die Angemessenheit der Vergütung 
zu gewährleisten. 
a. Genehmigungspflichtige Leistungen 
Mit der erfolgten EBM-Punktzahlerhöhung auf 2315 Punkte (Einzelleistung) wurde 
ein höherer Kostenfaktor berücksichtigt wie auch der allgemeine Morbiditätszuschlag 
in Höhe von 5,1 %. Daher sind u.E. auch im 4. Quartal 2009 die Maßstäbe der 
BSGRechtsprechung 
erfüllt, und ein erhöhter Kostenansatz berücksichtigt (im Gegensatz 
zu den Quartalen der Jahre 2007 und 2008). Entscheidend für dieses Ergebnis 
waren die vom bvvp erstrittenen Urteile, die auch für die Zukunft maßgeblich sein 
werden. 
Aufgrund dieser Gesamteinschätzung empfehlen wir, den Widerspruch im 4. Quartal 
nicht mehr auf die genehmigungspflichtigen Leistungen zu erstrecken. Soweit 
jemand dennoch gegen die Leistungen 35200 ff. Widerspruch einlegen möchte, so 
raten wir dringend dazu, sich rechtlich vom Landesverband und dem bvvp beraten zu 
lassen: Denn eines ist sicher: Unsachgemäße Argumentationen vor Gericht können 
auch Schaden statt Nutzen für die Allgemeinheit nach sich ziehen! 
b. Nicht genehmigungspflichtige Leistungen 
Mit der Einführung des Zeitkontingentes, innerhalb dessen genehmigungspflichtige 
und nicht genehmigungspflichtige Leistungen in beliebigen Mischungsverhältnissen 
erbracht werden können, sollten auch die nicht genehmigungspflichtigen zum 
Orientierungspunktwert vergütet werden. 
Mit der Konvergenzregelung, die der Abpufferung von zu großen Honorarverlusten 
durch die Umstellung auf den EBM 2009 dienen soll, wird aber die adäquate 
Vergütung der nicht genehmigungspflichtigen Leistungen wieder zur Makulatur. In 
Baden-Württemberg wurden mit der Konvergenzregelung zunächst Mehreinnahmen 
gekappt, die 105 % über dem 2008-Niveau liegen. Inzwischen hat man bei den 
Psychotherapeuten/FÄ für Psychosomatik und Psychotherapie die Abzüge im 
Rahmen der Konvergenz zwar auf 25% des Umfangs der im Quartal 4/09 erbrachten 
nicht genehmigungspflichtigen Leistungen beschränkt. Damit wurde erreicht, dass 
der vom BSG für erforderlich gehaltene Mindestpunktwert für probatorische 
Sitzungen von 2,56 Cent gewährleistet bleibt. 
Wir haben uns dennoch entschlossen, vom bvvp-BW dagegen zu klagen, dass die 
nicht genehmigungspflichtigen Leistungen in Konvergenzregelungen einbezogen 
wurden. Damit sind wir auch der juristischen Stellungnahme von Rechtsanwalt Dr. M. 
Kleine-Cosack, dem für uns erfolgreichen Musterkläger-Rechtsvertreter vor dem 
BSG, in Kooperation mit mir gefolgt. 
Mit der Klage soll auch geprüft werden, ob die Konvergenzregelungen überhaupt 
erforderlich und zweckmäßig und damit überhaupt rechtens waren. 
Ob die Klage letztlich Erfolg vor der Sozialgerichtsbarkeit haben wird, kann allerdings 
nicht vorhergesagt werden – das werden erst die Gerichtsurteile zeigen. 
Wir empfehlen daher für den Fall, dass Ihre nicht genehmigungspflichtig en 
Leistungen in eine Konvergenzregelung einbezogen wo rden sind, nur 
hinsichtlich dieser Leistungen Widerspruch einzulegen – s. Widerspruchstext in der 
Anlage. 
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2. Zum Widerspruchstext der Fachärzte für Kinder- u nd Jugend-Psychiatrie, für 
Psychiatrie und Nervenärzte 
Der Honorarbescheid 4/2009 zeigt, dass den Psychiatern die Honorarverbesserung 
(durch Vergütung der psychiatrischen Gesprächsleistungen als freie Leistungen 
außerhalb des Regelleistungsvolumens seit dem Quartal 3/10) durch eine 
verschärfte Quotierung wieder weitgehend entzogen wurde. Es wird Ihnen die 
erforderliche Vergütung vorenthalten, indem die Quotierung der Gesprächsleistungen 
(14220, 14220, 21216, 21220 und 21222) auf 86,23 % Ihnen 13,77 % der 
zustehenden Vergütung entzieht. 
Man kann sehen, dass im EBM oder vom Bewertungsausschuss geplante 
Honorarverbesserungen immer wieder aufs Neue durch regionale Mechanismen 
verhindert bzw. konterkariert werden. Das Erreichen einer Honorargerechtigkeit rückt 
somit mal für mal in die Ferne. Allein die RLV- Regelungen führen generell bei der 
gesamten sprechenden Medizin, aber besonders bei den Psychiatern zu 
inadäquaten und wirtschaftlich nicht zu verkraftenden Vergütungsverhältnissen. Die 
Regelungen verstoßen u.E. gegen das Gebot der Verteilungsgerechtigkeit und sind 
auch mit dem Sicherstellungsauftrag nicht vereinbar. 
Zusätzlich kommt es bei etlichen Kollegen im 4. Quartal 2009 noch zu einer 
zusätzlichen Abschöpfung von Mehreinnahmen durch die Konvergenzregelung bzw. 
unzureichenden Stützungen durch die Konvergenzregelungen. 
Es erscheint widersinnig, den mit den Psychotherapeuten zusammen am 
schlechtesten verdienenden Fachgruppe zur Abpufferung von Umsatzeinbrüchen bei 
„notleidenden“ bestverdienenden Orthopäden irgendwelche Abzüge im Rahmen der 
Konvergenz zuzumuten. Außerdem werden erst Gerichtsentscheidungen Klarheit 
darüber ergeben, ob die Konvergenzregelungen rechtmäßig sind. 
Der bvvp Baden-Württemberg hat für die Quartale 2007/2008 ein Klageverfahren 
bereits vor dem Sozialgericht Stuttgart anhängig. Dieses wird durch ein 
entsprechendes Muster-Klageverfahren die Quartale 1-4/2009 ergänzt. Die KV hat 
bisher die angeforderte Bescheidung der Widersprüche unserer Musterklägerin 
verzögert. Wir werden da am Ball bleiben und umgehend Klage erheben. 
Wir empfehlen Ihnen als Psychiatern daher, in jedem Fall gegen den 
Honorarbescheid Widerspruch einzulegen und ihn zugunsten des 
Musterklageprozesses nicht bescheiden zu lassen. 
Ich möchte noch einmal alle Kolleginnen und Kollege n daran erinnern, dass 
Sie sich ihre Rechtsansprüche nur offen halten könn en, indem Sie rechtzeitig, 
d.h. bis spätestens 1 Monat nach Erhalt des Honorar bescheides, ihren 
Widerspruch eingelegen! 
Norbert Bowe 
 
 
A5  Umgang  mit den Honorarbescheid 4/ 2009 
 
Sollte ein Widerspruch eingelegt werden? 
Wir raten weiterhin davon ab,  Widerspruch gegen die Honorarbescheide 2009 
einzulegen! 
 
Nach dem DPtV, der seit dem 1. Quartal 2009 seine Mitglieder zum Widerspruch gegen die 
Honorarbescheide geraten hatte, empfiehlt nun auch die DGPT für das letzte Quartal 2009, 
Widerspruch einzulegen.  
 
Zur Begründung führt die DGPT in einer Mitteilung an: 
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Verständlicherweise führt dieser Hinweis darauf, dass die KBV die Notwendigkeit einer 
Anpassung der Vergütung psychotherapeutischen Leistungen sieht, zu Verunsicherungen, ob 
man nicht doch jetzt schon Widerspruch einlegen solle. Der bvvp hat sich immer als „an der 
Honorarfront“ ganz vorn und den anderen voran präsentiert. Erstmalig raten wir dennoch von 
Widersprüchen ab, weil wir meinen, dass wir unsere Honorarkompetenz nicht nur durch 
„Widerspruchsgeist“ unter Beweis stellen sollen, sondern auch durch einen strikt begründeten 
Umgang mit dem Mittel des Widerspruchs. Nur so können wir u.E. unsere Glaubwürdigkeit 
und unsere Reputation behalten, die wir bei unseren Mitgliedern wie bei der Selbstverwaltung 
in den KVen und auf Bundesebene gewonnen haben. Wir sollten vor allem nicht 
Widersprüche zu reinen Symbolhandlungen gebrauchen für einen erhofften vordergründigen 
Punktgewinn in der Verbändekonkurrenz.  
 
Wir wollen Ihnen nachfolgend die Gründe unserer Empfehlung, gegen die Honorarbescheide 
2009 ff. keinen Widerspruch einzulegen, etwas genauer darlegen.  
 
Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 28.5.2008 wesentliche Feststellungen zur 
Vergütung genehmigungspflichtiger und antragsfreier psychotherapeutischer Leistungen 
getroffen, die Auswirkungen auf die Vergütungshöhe der Psychotherapieleistungen auch für 
2009 entfaltet haben. Der Bewertungsausschuss sei, so die Kasseler Richter, an seine 
Entscheidung nicht gebunden, einen Facharztmix von Arztgruppen mit hohen Umsätzen zu 
bilden als Vergleichsgruppe für die Festsetzung von Mindestpunktwerten für 
genehmigungspflichtige PT-Leistungen. 
 
Das BSG führte in seinem Urteil vom 28.5.08 aus (Rand- NR. 48): 
„Der Senat hält daran fest, dass die psychotherapeutisch tätigen Ärzte und Psychologen nicht 
beanspruchen können, bei Vollauslastung ihrer Praxen den durchschnittlichen Überschuss 
aller Vertragsärzte zu erreichen. Es ist unter dem Aspekt der 
Honorarverteilungsgerechtigkeit vielmehr hinreichend, dass voll ausgelastete 
Psychotherapeuten die Chance erhalten, mit ihrer Tätigkeit Überschüsse zu erwirtschaften, 
die denjenigen anderer fachärztlicher Gruppen im unteren Einkommensbereich 
entsprechen. In diesem Zusammenhang hat der Senat besonders auf die Nervenärzte 
hingewiesen, mit deren Leistungsspektrum dasjenige der Psychotherapeuten am ehesten 
vergleichbar ist (BSGE 92, 87 = SozR 4-2500 § 85 Nr 8 RdNr 34; BSG SozR 4-2500 § 85 Nr 
36 RdNr 14) . Die Berechnungen für den Bereich der Beklagten zeigen, dass der Ertrag der 
psychotherapeutischen (Modell-)Praxis auf der Grundlage der Vorgaben des 
Bewertungsausschusses denjenigen der Nervenärzte nahezu erreicht und zum Teil noch über 
den Erträgen der HNO-Ärzte und Hautärzte liegt. Unter Berücksichtigung dieser 
Auswirkungen kann die Rechtswidrigkeit der normativen Vorgaben nicht festgestellt 
werden.“…. 
 
Dem Bewertungsausschuss der KBV und der Krankenkassen (BWA) kommt als Normgeber 
für die untergesetzliche Normierung der vertragsärztlichen Honorarverteilung ein großer 
Entfaltungs- und Entscheidungsspielraum zu, der nicht so ohne weiteres eingeschränkt 
werden kann. Dem trägt auch die höchstrichterliche Rechtsprechung Rechnung, indem es die 
von der BSG-Modellberechnung abweichende Bewertungsausschuss-Beschlussformel im 
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Grundsatz als rechtskonform beurteilte. Der BWA kann die Umsätze einer anderen 
Fachgruppe anstelle der Umsätze des  Facharztmix als Vergleichsmaß für die Feststellung des 
Mindestpunktwertes für genehmigungspflichtige PT-Leistungen heranziehen, z.B. die 
Umsätze der Nervenärzte. Bekanntlich rangieren die Einkommen der Nervenärzte eher am 
unteren Ende der Rangskala der Arzteinkommen und liegen damit näher bei den 
Einkommensverhältnissen der Psychotherapeuten. Der Vergleich Einkommen aus 
Maximalauslastung der Psychotherapeuten zu Durchschnittseinkommen der Nervenärzte 
dürfte daher nicht unbedingt besser ausfallen als der Vergleich mit dem Facharztmix.   
 
Seit der Honorarreform 2009 mit der Einführung des bundesweit geltenden 
Orientierungspunktwertes gelten nicht mehr die regionalen Vergleichsmaßstäbe für die 
Vergütung der Fachgruppen, das entspricht dem erklärten Willen des Gesetzgebers. Wir 
haben eine bundeseinheitliche Vergütung der psychotherapeutischen Leistungen ab 2009 
bekommen. Daher sind die statistischen Vergleichsbetrachtungen auf  KV-Ebene nicht mehr 
geeignet, die Übereinstimmung mit den BSG-Kriterien zu überprüfen und rechtlich zu 
beurteilen.  
 
Das BSG hatte für 2007 und 2008 festgestellt dass der fixe Kostenansatz der optimal 
ausgelasteten Psychotherapiepraxis der BWA-Beschlussformel zu überprüfen sei. Mit dem 
EBM 2009 und der Punktzahlerhöhung auf 2315 Punkte für die Einzelbehandlungsleistung (+ 
54,8%) wurden 3 Faktoren berücksichtigt:  
a. der Ausgleich durch Punktzahl für die Differenz zwischen Mindestpunktwerthöhe 2008 und 
Orientierungspunktwert 2009 (+26,8% gegenüber 2008) 
b. der Zuschlag für die angenommene Erhöhung der Morbidität (+5,1%) 
c. die sockelwirksame Punktzahlerhöhung des EBM 2008 von 1495 auf 1755 (+17,4% 
gegenüber 2007)und damit die Erhöhung des Praxiskostenansatzes im STABS aufgrund der 
Ergebnisse der prime-notworks. Im Jahr 2008 kam diese Erhöhung nicht zum Tragen 
aufgrund der damals angewandten Berechnungsformel des Mindestpunktwertes. Mit der 
Sockelwirksamkeit der EBM-Erhöhung ist auch die vom BSG angemahnte Anpassung des 
Kostenansatzes erledigt: dieser Kostenansatz kam gar nicht mehr zum tragen, sondern die 
bereits vorgenommene Kostendynamisierung mit dem EBM 2008.  
Nicht aussichtsreiche Klagen können sogar schaden, weil daraus – auch fragliche Schlüsse 
seitens der Selbstverwaltung gezogen werden können, die dann wieder neue, dann berechtigte 
Klagegründe provozieren können. Und es könnten sich auch für die Vergütung 
psychotherapeutischer Leistungen nachteilige Teilaspekte ergeben.  
 
Eine signifikante Mindervergütung bei den psychotherapeutischen Leistungen würde 
vorliegen, wenn im Bundesvergleich die Spitzenpraxis eines Psychotherapeuten nicht das 
Durchschnittseinkommen des Facharztmix bzw. die Schwelle des Durchschnittseinkommens 
z.B. bei den Nervenärzten, überschreiten würde. Erst in diesem Fall würde eine Forderung auf 
verbesserte Nachvergütung einen Sinn machen und könnte voraussichtlich auch gerichtsfest 
durchgesetzt werden können.  
 
Bekanntlich haben die Fachgruppen – also auch die Vergleichsgruppe des Facharztmix - im 
Schnitt ihre Umsätze in 2010 um ca. 10% steigern können. An dieser Stelle könnte also ein 
Ansatz bestehen für die Forderung nach Erhöhung der Psychotherapeutenhonorare. Dazu ist 
aber folgendes anzumerken: 
- Mit ca. 5 % haben auch die Psychotherapeuten bereits über den Morbiditätsfaktor profitiert.  
- Noch nie wurde die Selbstverwaltung verpflichtet, Honorarsteigerungen der 
Vergleichsgruppe im Jahr der Entstehung der Steigerung zu berücksichtigen. Das ist auch 
insofern gar nicht durchführbar, als erst verwertbare verlässliche statistische Daten gewonnen 
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werden müssen, die die tatsächlichen Auswirkungen von veränderten Vergütungsregelungen 
nachweisen können. Das BSG ging in seiner Rechtsprechung immer davon aus, dass eine 
Anpassungspflicht erst entsteht, wenn die Daten der zwei Jahre zurückliegenden Umsatz- und 
Einkommensverhältnisse ausgewertet werden konnten und ein entstandenes Ungleichgewicht 
ergeben haben.  
Das heißt, der Vergütungssprung von 2008 auf 2009 kann allenfalls 2010, eher aber erst ab 
2011 für unsere Vergütungsforderungen herangezogen werden. 
 
Zurück zur eingangs wiedergegebenen DGPT-Empfehlung:  
Es ist richtig, dass KBV-Chef Dr. Köhler daran arbeitet, die Vergütung der Psychotherapeuten 
den veränderten Umsatz- und Einkommensverhältnissen der Vergleichsgruppe anzupassen. 
Nur der Schluss, dass daraus schon Honig für die Quartale des Jahres 2009 zu saugen sei, ist 
falsch: Herr Köhler ist – noch - rechtzeitig da dran, diese Veränderungen in den EBM 
einzubeziehen: spätestens 2011 müssen sich diese Änderungen 2009 auch in der Vergütung 
der Psychotherapieleistungen widerspiegeln. Für 2010 sind die Vergütungsverhältnisse 2008 
maßgeblich – da könnten Widersprüche einen Sinn ergeben. Wir werden das noch prüfen. 
Die Köhlerschen Anpassungsarbeiten sind jedenfalls kein Grund unsere Empfehlung zu 
ändern, für 2009 keine Widersprüche einzulegen.  
 
Tilo Silwedel und Norbert Bowe 
 
 
A6  Honorarstatistik und Fallwertzuschläge 
 
Hausärztliche Kinderärzte 3. Quartal 2010   33,72 € ?  

         
Allgemeinärzte / Praktische Ärzte 1. Quartal 2007 4.106 47.022,00 € 3.937.530 49,03 €    
Allgemeinärzte / Praktische Ärzte 2. Quartal 2007 4.093 45.876,00 € 3.785.458 49,60 €    
Allgemeinärzte / Praktische Ärzte 3. Quartal 2007 4.069 44.710,00 € 3.826.137 47,55 €    
Allgemeinärzte / Praktische Ärzte 4. Quartal 2007 4.048 48.812,00 € 3.947.408 50,06 €    

Allgemeinärzte / Praktische Ärzte 1. Quartal 2008 4.019 49.511,00 € 3.930.089 50,63 €    
Allgemeinärzte / Praktische Ärzte 2. Quartal 2008 4.004 46.598,00 € 3.806.860 49,01 €    
Allgemeinärzte / Praktische Ärzte 3. Quartal 2008 3.995 46.038,00 € 3.825.580 48,08 €    
Allgemeinärzte / Praktische Ärzte 4. Quartal 2008 3.988 49.587,00 € 3.920.373 50,44 €    

         
Allgem./Prakt.Ä./Hausärztl. Intern. 1. Quartal 2009 4.860 59.592,00 € 4.863.171 59,55 €    

Allgem./Prakt.Ä./Hausärztl. Intern. 2. Quartal 2009 4.842 56.311,00 € 4.561.879 59,77 € 60,93 €   

Allgem./Prakt.Ä./Hausärztl. Intern. 3. Quartal 2009 4.839 56.269,00 € 4.680.484 58,12 € 59,10 €   
Allgem./Prakt.Ä./Hausärztl. Intern. 4. Quartal 2009 4.846 58.274,00 € 4.981.350 56,69 € 59,34 €   
Allgem./Prakt.Ä./Hausärztl. Intern. 1. Quartal 2010    36,64 €   
Allgem./Prakt.Ä./Hausärztl. Intern. 2. Quartal 2010    39,28 €   
Allgem./Prakt.Ä./Hausärztl. Intern. 3. Quartal 2010    35,11 / 41,08 2,86 / 5,77 

         

Alle Zahlen ohne Gewähr, da wir von der KV Niedersachsen keine Werte erhalten haben, beruhen die 
Angaben auf Aussagen von Kolleginnen und Kollegen, die wir in mühevoller Kleinarbeit abgefragt 
haben! 
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A7  Artikel zu Kodierrichtlinien 
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A8  „Schweigen ist Gold“, Vortrag von RA Holger Nit z, Hannover 
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Eid des Hippokrates: 

„ Was immer ich sehe und höre bei der 

Behandlung oder außerhalb der Behandlung im 

Leben der Menschen, so werde ich von dem was 

niemals nach draußen ausgeplaudert werden 

soll, schweigen, indem ich alles Derartige als 

solches betrachte, das nicht ausgesprochen 

werden darf." 

Die Schweigepflicht ist Grundlage für eine ver-

trauensvolle Arzt - Patientenbeziehung, und damit 

Grundlage für die Ausübung Ihres Berufes über-

haupt. 
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1. Rechtsgrundlagen der ärztlichen Schweigepflicht 

6�$
�		�	��	��6�$
����	�����%�����
�
.�1��������$�� ��������	.�������	�	��������
��	
�	�

�	���
��� �	'�&���������
�� ��� ������
����� �������$
� ����	����� ��
��	�	��

7�,�����8��
��������
��	�	�.��1��9�����������	�7�,� ����������
��	�	������

6�$
�"���� ��9���� �� ��� � �	. ���� �� � ��� �� 
�
�

7�,� ���������	
���� �

����� &�����$
� ���
����
����
���
���
��
������
���������	�
�
�
��� �
����������
 
����

�������
��������
����
����
����
���
���
���
������� ��
������
�
��
��������� 


&�$�����/��	������ �����	�
����
!�����
�����
���
����������
��	������� ����
����


����������
  /	
��	���	����	� ���
��������
"��������������	���� �

:(;  &�����$
� ���
���
#		��������
��	����
������
 ����
	� ���
���������	
����
���������


�
���	� ���
 
�����
���
����� #		��������
���
������
�����
�$�����������
%������� ���


��	�����
���
��� 
 ����
$������ ��������
���
��������	
������
�
�����
��������� 
�� ����


������
����
&�������	���
 ���� ���������	
����
 ���� ������
�������'�����
��


���
����


���������
�������
 �	
������
�	'�



VVNL110aa 57

:+;  &�����$
���
� �����
!����������
���
���
 ����
	�	.� ���
���
 �
������
�	��������	�������

��
���
'���
�����
 !�
��"��
�
���	����	.� ����
 ��������
$������ �	
����
���


&���������������
��
��
�����
���
����
�����	�
���
	 �������
��� �

:<;  (���
 �������
 6�$
�� ������$��
��� 
���� ������������
 �����
���
 ���������


�����������
 
���� �������
��
 ��
 ����
 ���
 �������������
 ���
 ���
 ������ ���	
����


��������
��	�����
�
�
 ���� ��������'�����
���
���������
 �
�����
� ����
����������
��� 


Diese Vorschrift findet sich nahezu wortgleich in sämtlichen 

Berufsordnungen der Bundesländer. Im 19. Jahrhundert hat sich die 

Schweigepflicht von einer Berufspflicht zur Rechtspflicht entwickelt. 1871 wird 

schließlich § 203 StGB verabschiedet, der bis heute gilt. Zusätzlich zu dieser 

berufsrechtlichen Pflicht, deren Verstoß berufsrechtliche Konsequenzen durch 

das Berufsgericht für Heilberufe nach sich ziehen kann (etwa einen Verweis 

oder eine Geldbuße in ganz gravierenden Fällen droht sogar der Widerruf der 

Approbation) besteht gemäß § 203 Abs. 1 des Strafgesetzbuches auch die 

strafbewährte Verschwiegenheitspflicht. 

§ 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB lautet 

Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Le-

bensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, 

Apotheker oder Angehöriger eines anderen Heilberufs, der für die 

Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 

geregelte Ausbildung erfordert, anvertraut oder sonst bekannt geworden ist, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.Aus § 

203 Abs. 4 StGB ergibt sich, dass dies auch anzuwenden ist, wenn der Arzt des 

fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 
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§ 203 Abs. 5 StGB enthält sogar eine Qualifikation dahingehend, dass eine Frei-

heitsstrafe bis zu zwei Jahren droht, wenn der Arzt gegen Entgelt oder in der 

Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu 

schädigen handelt. 

Der strafrechtlichen Schweigepflicht unterliegen neben den Ärzten auch die 

Angehörigen der nichtärztlichen Heilberufe mit staatlich geregelter 

Ausbildung, also zum Beispiel nicht ärztliche Psychotherapeuten nach dem 

Psychotherapeutengesetz, Medizinische Fachangestellte, Krankenschwestern 

und Krankenpfleger, Hebammen, Masseure, Krankengymnasten und 

Medizinisch-technische Assistenten. 

Ferner ergibt sich aus § 203 Abs. 3 Satz 1 StGB, dass der Schweigepflicht 

auch die berufsmäßig tätigen Gehilfen unterliegen, also zum Beispiel 

Arzthelferinnen, Arztsekretärinnen usw.. 

��������	��
����
������
�
������
����������	������� ���
�

Von der ärztlichen Schweigepflicht umfasst sind Tatsachen und Umstände, 

die nur einem beschränkten Personenkreis bekannt sind und an deren 

Geheimhaltung der Betroffene ein bei Berücksichtigung seiner persönlichen 

Situation sachlich begründetes Interesse hat. Betrachtet man die 

Rechtsprechung hinsichtlich der Reichweite der ärztlichen Schweigepflicht, so 

wird ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse auch schon für den Namen 

des Patienten sowie für die Tatsache angenommen, dass jemand überhaupt 

einen Arzt konsuliert hat bzw. behandelt wird. 

Die ärztliche Schweigepflicht ist grundsätzlich auch gegenüber anderen 

Ärzten zu beachten. 
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Die Geheimhaltungspflicht besteht auch gegenüber Familienangehörigen 

des Patienten sowie gegenüber den eigenen Familienangehörigen des 

Arztes. 
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Von einer Offenbarungsbefugnis ist ebenfalls auszugehen, wenn der Arzt 

aus einer gesetzlichen Offenbarungspflicht heraus Informationen weitergibt, 

eine solche Verpflichtung ergibt sich etwa aus dem Infektionsschutzgesetz 

oder auch aus dem Bundeskrebsregistergesetz. 

�
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Schließlich ergibt sich nach der Rechtsprechung eine 

Offenbarungsbefugnis aus dem sogenannten rechtfertigenden Notstand 

gemäß § 34 StGB. Hier wird vom Arzt eine durchaus schwierige 

Güterabwägung im Einzelfall erwartet. Ein rechtfertigender Notstand zur 

Weitergabe von Informationen soll etwa vorliegen, wenn das Vertrauen des 

Patienten in die Verschwiegenheit des Arztes gegenüber einem anderen 

Rechtsinteresse als geringwertiger anzusehen ist. Diskutiert werden in der 

Rechtsprechung beispielsweise die Fälle der Mitteilung an die 

Straßenverkehrsbehörde, weil ein als vom Arzt nicht mehr als fahrfähig 

beurteilter Patient auch weiterhin am Straßenverkehr teilnimmt, obwohl er 

wegen einer bestehenden Erkrankung beispielsweise Epilepsie oder auch 

Drogensucht sich und andere gefährdet. 

Ein Patient war an AIDS erkrankt und verlangte vom Arzt ausdrücklich, seiner 

Lebensgefährtin davon nichts zu sagen. Dieser hielt sich daran und wurde 

dann von der später infizierten Lebensgefährtin auf Schadensersatz 

verklagt. Das OLG Frankfurt a.M. Entschied am 8.8.99, dass der Arzt hier 

nicht hätte Schweigen dürfen, also sogar eine Verpflichtung zur 

Gefahrenabwehr bestand. 

Die Rechtsprechung verlangt hier, dass der Arzt zuvor vergeblich selbst auf 

seinen Patienten eingewirkt hat, um ihn von sich aus zur Ergreifung der 

notwendigen Maßnahmen zu veranlassen. 
 
Eine solche Mitteilung wird vom Patienten regelmäßig als "Verrat" empfunden 

werden und erscheint deshalb mindestens auch ethisch als ausgesprochen 

problematisch. Der Gesetzgeber hat hier für die Mitteilungspflicht übrigens 

auch eines Verteidigers hinsichtlich bevorstehender Straftaten einen 

besonderen Katalog im § 138 StGB aufgestellt hat, wenn ein Verteidiger im 

Rahmen seiner Berufsausübung von bestimmten bevorstehenden Straftaten 

Kenntnis erlangt, so muss er diese anzeigen. Diese besondere Verpflichtung 

bei der Kenntnis von bevorstehenden Straftaten trifft natürlich auch den Arzt. 
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Sei es innerhalb oder außerhalb des Patientenverhältnisses. Betrachtet man 

den Katalog des § 138 StGB wird deutlich, dass es sich um besonders 

gravierende Straftaten handelt. Dies ist etwa der Fall bei schweren 

Raubtaten, Mord, Hochverrat, Landesverrat oder besonders 

gemeingefährlichen Straftaten etwa im Zusammenhang mit Brand- oder 

terroristischen Anschlägen. 

Außerhalb des Kataloges des § 138 StGB stellt das Strafverfolgungsinteresse 

des Staates in der Regel nach meiner Auffassung kein höherrangiges 

Rechtsgut dar. Deshalb darf der Arzt der Polizei die Namen der im 

Wartebereich befindlichen oder behandelnden Patienten nicht mitteilen, 

wenn es etwa um einen Unfall auf dem Krankenhausparkplatz oder den 

Diebstahl eines Pelzmantels aus dem Wartezimmer geht. Eine 

Offenbarungsbefugnis ergibt sich für den Arzt dagegen wohl bei besonders 

schweren mit einer nachhaltigen Störung des Rechtsfriedens verbundenen 

Verbrechen mit entsprechender Wiederholungsgefahr. Dies wird sowohl in der 

Kommentierung als auch in der Rechtsprechung beispielsweise für den Fall 

angenommen, dass eine terroristische Gewalttat aufgeklärt werden soll, und 

der Arzt in diesem Zusammenhang aufgefordert wird, etwas über die 

Behandlung eines Verdächtigen oder die Namen seiner Patienten der letzten 

Woche mitzuteilen. Letzteres erscheint mir höchst problematisch auch im 

Hinblick darauf, dass mit einer solchen Weitergabe von Informationen 
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§2 
Beratung und Weitergabe von Informationen durch  

Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung 
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Kind wegnehme. Diese Drohung führte dazu, dass die Mutter 

einverstanden war, die Polizei zu informieren. Ich glaube, das Spannungsfeld 

in dem sich der behandelnde Arzt als Berufsgeheimnisträger hier bewegt ist 

hinreichend deutlich geworden. 

!��2�����#'��	��������#����
�������3�!���
%4�

Die Strafprozessordnung und die Zivilprozessordnung gewähren den 

Berufsgeheimnisträgern ein besonderes Zeugnisverweigerungsrecht für den 

Fall, dass sie als Zeugen vor Gericht in Betracht kommen. Der 

Personenkreis ist nicht identisch mit § 203 StGB, so unterliegen auch 

Sozialarbeiter und Eheberater zwar der Schweigepflicht, haben aber kein 

Zeugnisverweigerungsrecht. Das Zeugnisverweigerungsrecht ergibt sich aus § 53 

Abs. 1 Nr. 3 StPO für Ärzte, Zahnärzte, psychologische Psychotherapeuten, 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker und Hebammen. 

Sie sind zur Verweigerung des Zeugnisses über das berechtigt, was ihnen in 

ihrer beruflichen Eigenschaft anvertraut worden oder bekannt geworden ist. 

Nach § 53 Abs. 1 Nr. 3a StPO gilt dies auch für Mitarbeiter anerkannter 

Schwangerschaftsberatungsstellen nach §§ 3 und 8 des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes und nach Nr. 3b für Suchtberater soweit 

die Beratungsstelle staatlich anerkannt ist. Dies gilt also z. B. nicht für 

ehrenamtlich tätige Berater in sogenannten Selbst-hilfegruppen. Nach § 53 

a StPO gilt dies auch für die Berufshelfer. Für zivil- und 

verwaltungsgerichtliche Prozesse ergibt sich dies aus § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO_ 

Die Verwaltungsgerichtsordnung verweist insoweit auf die 

Zivilprozessordnung. 
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Über diese Rechte müssen die Berufsgeheimnisträger vor ihrer 

Vernehmung aber nicht belehrt werden, das gilt auch bereits für die 

Vernehmung duirch Polizeibeamte oder Staatsanwälte, wenn Ärzte oder 

Therapeuten im Ermittlungsverfahren vernommen werden sollen. Liegt keine 

Schweigepflichtentbindungserklärung vor und sagt der Arzt trotzdem aus, so 

macht er sich nach § 203 StGB strafbar. Dies führt nicht zur Unverwertbarkeit 

seiner Aussage, aber sehr 
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Falls Sie dieses Formular nicht benötigen, bitte au fbewahren oder an Kollegen 
weiterreichen 

BVVP in Niedersachsen 
Landesverband Niedersachsen im Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten  

AUFNAHMEANTRAG(ÄNDERUNGSMELDUNG)* 
 
            Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaf t im Bundesverband der 
Vertragspsychotherapeuten in Niedersachsen. 
 
Name__________________________   Vorname___________ __________________ 
 
ggf. Titel________________________   Geb. datum____ _______________________ 
 
Praxisanschrift____________________________________ ________________________________ 
                                                                      Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 
 
Telefon_________________________  Bankverbindung___ __________________________ 
 
E-Mail__________________________              Konto nr./BLZ_______________/______________ _         
 
Fax________________________________      Kontoinhab er______________________________                                                                                         
                                                                                                    
Berufsgruppe:       Arzt/Ärztin       Psychologe/in     :      Dipl.Soz.Päd.  
Zugelassen als 
 
    Arzt/Ärztin für        Arzt/Ärztin für     Nerv enarzt/in         Ärztl. Psychotherapeut/in 
    Psychoth.         Psychiatrie                     PT                 (Sonderbedarfszulassung) 
    Medizin         u. PT 
    Psychologischer    Kinder u.   andere 
    PT                             Jugendlichen PT             Gebietsärzte.................. 
 
Abrechnungsgenehmigung für 
                      Erwachsene            Kinder 
                                       Einzel   Gru ppe        Einzel   Gruppe 
    Psychoanalyse                  Tiefenpsych.fund .Pt             Verhaltenstherapie                                                                                                                                       
 
Die Satzung des bvvp Nds in der derzeit gültigen Fassung habe ich zur 
Kenntnis genommen. Sie ist in der Geschäftsstelle a brufbar bzw. auf der 
Regionalseite unserer homepage bvvpev-ndsev.de. Ich bin damit einverstanden, 
dass meine Daten für verbandsinterne Zwecke elektro nisch gespeichert und in 
der bvvp Mitgliederliste veröffentlicht werden. Der Mitglied sbeitrag beträgt 
derzeit 350,-- € pro Jahr. Nehmen Sie bitte am Einzugsverfahren teil. Sie 
ermöglichen uns damit ein leichteres Arbeiten. Sie können den Beitrag aber 
auch jeweils zum Jahresanfang im Voraus für ein Jah r auf das Konto Deutschen 
Apotheker- und Ärztebank Hamburg (BLZ 20090602) Kto.-Nr. 0004315049 
überweisen – Empfänger ist der bvvp Nds. Bitte auch den Auftraggeber nicht 
vergessen. 
        Ich habe den Jahresbeitrag überwiesen.   
 Ich ermächtige den BVVP Nds widerruflich meinen Ja hresbeitrag abzubuchen 
Ort.________________Datum:_________________ 
Unterschrift:____________________ 
*Zutreffendes bitte anstreichen / ankreuzen 

Ich wurde angeworben am _________von_______________ _____, Mitglied des 
bvvp  Nds. 
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A 10 Aktueller Flyer bvvp  Nds. 
 
Der Landesverband  bvvp Nds. 
 
Der bvvp  Nds. als Regionalverband wurde 1996 als eigenständiger Landesverband gegründet. Mitglied werden 
kann jede/r zur kassenärztlichen Versorgung zugelassene/r Psychotherapeut/in, gleich ob selbständig angestellt 
oder in Ausbildung. 
Gleichberechtigte Integration und gemeinsame Interessenvertretung der verschiedenen Berufsgruppen ist unser 
wichtigstes Anliegen. Ärztliche und psychologische Psychotherapeuten und KJP zusammen sind die 
zweitstärkste Fachgruppe in der KVN. In der Vertreterversammlung der KVN, wo das Honorar unter den 
Fachgruppen verteilt wird, sitzen inzwischen auch fünf psychologische  Psychotherapeuten. Nur wenn sich ärzt-
liche und psychologische Psychotherapeuten einig sind, werden wir in KV und KBV unseren Einfluß geltend 
machen können. 
Die ersten Schritte haben wir getan: 
 
�  im beratenden Fachausschuß für Psychotherapie der KVN stellt der bvvp  Nds.  eines der sechs psychologi-
schen Mitglieder. Dieses Mitglied ist auch abwechselnd Vorsitzender des Ausschusses. 
 
�  in der Landeskonferenz der Vertragspsychotherapeuten  Niedersachsen stellen wir den ärztlichen Sprecher – 
darin arbeiten inzwischen viele ärztlichen, psychologischen und kindertherapeutischen Berufs- und 
Fachverbände, die überwiegend Vertragspsychotherapeuten vertreten zusammen. 
 
�  regelmäßig bieten wir berufsbezogene Weiterbildungs-seminare an. 
 
�  der bvvp -Dienstleistungsservice  wurde vom bvvp  Nds. aus aufgebaut und hat seinen Sitz in Niedersachsen. 
(Praxis-EDV Geräte und Abrechnungssoftware, Gruppen-versicherungen, Einkaufsrabatte z.B. PKW’s etc.) 
Dipl.Psych. Manfred Falke, Triftstr. 33, 21255 Tostedt 
T.:04182-21703, Fax:04182-22927,e-mail: falke@bvvp.de 
 
�  für Rechtsfragen benennen wir Ihnen erfahrene Fachanwälte, wenden sie sich an die Geschäftsstelle. 
 
�  auf der homepage des Bundesverbandes www.bvvp.de und des Landesverbandes www.bvvp-ndsev.de finden 
Sie  aktuelle berufspolitische Informationen. 
�
Der Vorstand des bvvp Nds. 

 
1. Vorsitzende 
Dipl.-Päd. Irene Bruns 
KJP,TP 
Bombergallee 1, 31812 Bad Pyrmont 
Tel.: 05281-9561611, Fax: 05281-151171 
e-mail: bruns@bvvp.de 
T-Sprechzeit: Di-Do  12.00-12.30 

 
2. Vorsitzender 
Dipl.-Psych.,Dipl.-Päd. Yvo Kühn 
Psych.-PT,PA,TP 
Wasserzucht 18, 31515 Wunstorf 
Tel.: 05031-909005, Fax: 05031-949465 
e-Mail: kuehn@bvvp.de 
T-Sprechzeit: Mo-Fr  09.00-13.00  
 
3. Vorsitzende 
Dipl.-Psych. Hildegard Meynert 
Psych.-PT,PA,TP 
Am Boberg 30a, 49124 Georgsmarienhütte 
Tel.: 05401-34180, Fax: 05401-839684 
e-mail: meynert@bvvp.de 
T-Sprechzeit: Mo,Di,Do,Fr 10.30-11.00  
  
Schatzmeister 
Dipl.-Psych.Dr.phil. Jürgen Bantelmann 
Psych.-PT,TP 
Im Sandbrinke 9, 31515 Wunstorf, OT Steinhude 
Tel.: 05033-302542, Fax:  032-121279677 
e-Mail:dr.bantelmann@bvvp.de 

*���������
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T-Sprechzeit: Mo 13.00-14.00 
 
Schriftführerin 
Dr. med. Andrea Mann-Rentz 
FA f. Psychiatrie-PT,VT,TP 
Jahnskamp 26, 38112 Braunschweig  
Tel.: 0531-7012470, Fax: 0531-7012471 
e-Mail: dr.mann-rentz@ bvvp.de 
T-Sprechzeit : Mo-Fr 13.00-15.00 
 
Geschäftsstelle  
Dr. med. Jörg K. Merholz 
FA f. PT-Med.-PT,TP 
Bombergallee 1, 31812 Bad Pyrmont 
Tel.: 05281-151172, Fax:  05281-151171 
e-Mail:dr.merholz@bvvp.de 
T-Sprechzeit: Mo-Do  ab14.00  
 kurz vor der vollen Stunde 

Bankverbindung: 
Apotheker- und Ärztebank Hamburg 
BLZ 20090602; Konto: 0004 315 049 
 
Der Bundesverband: Struktur und Zielsetzung 
 
Der bvvp  ist der Dachverband von bisher 17 selbständigen, auf KV-Ebene arbeitenden Landes- und Regionalverbänden: 
Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Koblenz, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordbaden, Nordrhein, 
Nordwürttemberg, Rheinhessen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein, Südbaden, Süd-Württemberg und Westfalen-Lippe. 
Bei insgesamt über 4000 Mitgliedern der regionalen Verbände ist er inzwischen die mitgliederstärkste grundberufsübergreifende 
Vereinigung von Vertragspsychotherapeuten in Deutschland. Innerverbandlich wird die nunmehr auch im 
Psychotherapeutengesetz festgelegte  Integration der psychotherapeutischen Berufsgruppen seit Jahren mit Erfolg praktiziert. 
Der bvvp  hat daher zum Ziel, deren                                                   Gleichberechtigung auch in den Organisationsstrukturen 
der ärztlichen Selbstverwaltung und in der Praxisausübung durchzusetzen, die Wirtschaftlichkeit der psychotherapeutischen 
Praxen zu verbessern, die Qualität der Versorgung zu sichern und die Vielfalt der Praxisstrukturen zu erhalten und zu fördern. 
In dem von den Regionalverbänden gewählten Bundesvorstand des bvvp  sind alle Berufsgruppen und Therapierichtungen 
satzungsgemäß vertreten. 
 
Der bvvp  vertritt die Interessen seiner  Mitglieder auf Bundes-ebene gegenüber der KBV, der Bundesärztekammer, den 
Krankenkassen, der Politik und der Öffentlichkeit. Er hat daher in der Vergangenheit zu allen wichtigen berufspolitischen 
Themen Stellung bezogen und so auf die Reformen von EBM, GOÄ und Psychotherapierichtlinien Einfluss nehmen können. An 
den Punkt-zahlerhöhungen für psychotherapeutische Leistungen in den letz-ten EBM-Reformen und an der Umsetzung der 
GOP hatte der bvvp maßgeblichen Anteil. Er hat als erster Verband anhand betriebswirtschaftlicher Daten die 
Auseinandersetzung um ange-messene Honorare geführt und die bundesweiten Klageverfahren initiiert und koordiniert, die 
1999 zu den ersten aufsehen-erregenden Urteilen des Bundessozialgerichts (BSG) geführt haben. Weiter war er an der 
Entwicklung des Psychotherapeuten-gesetzes in allen Stadien aktiv beteiligt und hat sich dabei be-sonders für die 
gleichberechtigte Integration der neuen Heilberufe in die bestehenden Strukturen, eine qualitativ hochstehende Versorgung und 
den Wegfall der zunächst beabsichtigten Zuzahlung eingesetzt. 

 
In der Frage der Psychotherapeutenkammern hat der bvvp immer einen 
berufsgruppenübergreifenden Ansatz zu-sammen mit de n ärztlichen 
Psychotherapeuten favorisiert, der sich jedoch leid er nicht durchsetzen ließ. 
Der bvvp setzt sich aber weiter dafür ein, dass auch bei ei genen 
Kammergründungen für Psychologische Psychotherapeut en und Kinder- und 
Jugend-lichenpsychotherapeuten das Auseinanderdrift en der ärztlichen und 
nichtärztlichen Berufsgruppen über einen gemeinsame n, demokratisch 
legitimierten Beirat verhindert wird. 
Nach wie vor setzt sich der bvvp für die dringend notwendige Aufstockung der 
Budgets ab 1999 bis heute ein und für die bisher un vollständige Umsetzung 
der erstrittenen BSG-Urteile –    wobei, nach lange r Vorarbeit dann im Januar 
2004, erneut durch einen Musterkläger des bvvp, vor dem Bundessozialgericht 
(BSG), die weitgehende Durchsetzung sicherer honora rpolitischer 
Rahmenbedingungen für alle Vertrags-therapeuten nic ht nur für die Jahre ab 
2000, sondern auch für die Zukunft gelang, was endg ültig noch einmal 
eindrucksvoll durch die Rechtsprechung des BSG am 2 8.Mai 2008 bestätigt 
wurde.  
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Im (Psychotherapie-) Richtlinienausschuss hat der bvvp  einen Antrag auf Vergrößerung der Bewilligungsschritte bei 
Verhaltenstherapie mit Angleichung an die Tiefenpsycho-logie eingebracht, über den jedoch noch nicht beschlossen wurde. 
Darüberhinaus hat er sich intensiv beim  EBM 2000 plus und bei der Umsetzung der Gesundheitsreform 2000 für die richtigen 
Weichenstellungen eingesetzt, die endlich bewirken sollen, dass der Fachpsychotherapie als Ganzes bei gleichzeitiger 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Grundqualifikationen der Behandler zukünftig Praxisführungs- und 
Existenzbedingungen zugestanden werden, die für alle angemessener und gerechter sind, als die der Vergangenheit. 
 
Wir über uns 
 
Der bvvp entstand 1994 aus regionalen Initiativen in einer Zeit höchster 
wirtschaftlicher Bedrängnis der Vertrags-(Richtlini en)psychotherapeuten. Bis 
dahin konnten die methodisch zersplitterten Psychot herapeuten dem Verfall 
ihrer wirtschaftlichen Basis kaum etwas innerhalb d er KVen und der KBV 
entgegensetzen, so daß die Erkenntnis wuchs, daß nu r eine gemeinsame, die 
Kräfte bündelnde Interessenvertretung hier Einhalt gebieten könnte. 
Der bvvp ist somit der erste und bisher einzige Richtlinien therapeutenverband, 
der sich integrativ für die Interessen aller Vertra gstherapeuten 
(niedergelassene Ärzte, Psychologen und Kinder- und  
Jugendlichenpsychotherapeuten mit anerkannter, tief enpsychologischer, 
analytischer oder verhaltens-therapeutischer Weiter bildung) einsetzt. 
 
Der Bundesvorstand des bvvp  
 
1.Vorsitzende                Dr. med. Birgit Clever  (PA, TP) 
1.stellv. Vorsitzender   Dr. phil. Frank Roland Dei ster 
                                       PP (PA, TP) 
2. stellv. Vorsitzender  Martin Klett, KJP (PA,TP)  
Schatzmeister              Dr. med. Reinhold Hildma nn   
                                       (PA, TP) 
Schriftführerin              Thilo Silwedel, PP  (V T) 
Beisitzer                        Dr. med. Martin Kr emser (TP)               
Beisitzer                        Yvo Kühn, PP, KJP (PA,TP)                         
Vorstandsreferent        Norbert Bowe, Arzt (PA, TP ) 
 
Geschäftsstelle : Schwimmbadstr. 22, 79100 Freiburg 
                            Tel.: 0761-7910245, Fax : 0761-7910243 
                             e-Mail: bvvp@bvvp.de 
 
Stand: Mai 2010 
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A 11  Aktueller Flyer des Bundesverbandes bvvp  
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f.d.R. dr.j.m. 
22.12.2010 


